
——

666, Anh. XIII. Gesetz, betr. d. privatrechtl. Verh. d. Binneuschiffahrt v. 15. Juni 1895.
–
——

die Vermögenslage der Gesellschaft wissentlich unwahr dar-
stellen oder verschleiern.

Zugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich die

Geldstrafe ein.
8§ 83. (81.] Die Strafvorschriften der 88 239 bis 241

[8 209—211] der Konkursordnung: finden gegen die Geschäfts-
führer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche ihre Zah-
lungen eingestellt hat oder über deren Vermögen das Konkursver-

fahren eröffnet ist, Anwendung, wenn sie in dieser Eigenschaft die

mit Strafe bedrohten Handlungen begangen haben.
8 84. [82.] Die Geschäftsführer oder Liquidatoren einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung werden mit Gefängniß bis zu
drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark

bestraft, wenn entgegen den Vorschriften im § 64, § 71 Absatz 1

der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens unterlassen ist.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich die

Geldstrafe ein.
Straflos bleibt Derjenige, bezüglich dessen festgestellt wird, daß

der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens ohne sein Ver-
schulden unterblieben ist.

XIII

Gesetz, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der
Binnenschiffahrt.2

Vom 15. Juni 1895. (RBl 301.)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898. (Rol868.)7

Erster Abschnitt.

Schiffseigner.

8 1. Schiffseigner im Sinne dieses Gesetzes ist der Eigen-
thümer eines zur Schiffahrt auf Flüssen oder sonstigen Binnen-
gewässern bestimmten und hierzu von ihm verwendeten Schiffes.

1 Siehe oben zu HG § 47, S. 55. 56.

2 Vgl. oben S. 216 ff. 261 ff.

3 Übereink. (Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlande), betr. die

Aichung der Binnenschiffe 4./2. 98 (RGl 99 S. 299).
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§ 2. Wer ein ihm nicht gehöriges Schiff zur Binnenschiffahrt
verwendet und es entweder selbst führt oder die Führung einem

Schiffer anvertraut, wird Dritten gegenüber als Schiffseigner im
Sinne dieses Gesetzes angesehen. ·

Der Eigenthümer kann Denjenigen, welcher aus der Verwendung
des Schiffes einen Anspruch als Schiffsgläubiger (88 102 bis 115)
herleitet, an der Durchführung des Anspruchs nicht hindern, sofern

er nicht beweist, daß die Verwendung ihm gegenüber eine wider—
rechtliche und der Gläubiger nicht in gutem Glauben war.

§ 3. Der Schiffseigner ist für den Schaden verantwortlich,
welchen eine Person der Schiffsbesatzung einem Dritten durch ihr

erschulden in Ausführung ihrer Dienstverrichtungen zufügt.
Zur Schiffsbesatzung gehören der Schiffer, die Schiffsmannschaft

9 21) und alle übrigen auf dem Schiffe angestellten Personen mit
Usnahme des Zwangslootsen.
§ 4. Der Schiffseigner haftet nicht persönlich, sondern nur

mit Schiff und Fracht:
1. wenn der Anspruch auf ein Rechtsgeschäft gegründet wird,

welches der Schiffer als solcher kraft seiner gesetzlichen Be-
fugnisse und nicht mit Bezug auf eine Vollmacht geschlossen hat;

2. wenn der Anspruch auf die Nichterfüllung oder auf die un-

vollständige oder mangelhafte Erfüllung eines von dem Schiffs-
eigner abgeschlossenen Vertrages gegründet wird, insofern die
Ausführung des Vertrages zu den Dienstobliegenheiten des

Schiffers gehört, ohne Unterschied, ob die Nichterfüllung oder
die unvollständige oder mangelhafte Erfüllung von einer Person

3 der Schiffsbesatzung verschuldet ist oder nicht;
mwenn der Anspruch auf das Verschulden einer Person der

Schiffsbesatzung gegründet wird.

v Durch die vorstehenden Bestimmungen wird die persönliche
bestung des Schiffseigners im Falle eigenen Verschuldens desselben
dcht berührt. Der Schiffseigner haftet jedoch, auch wenn er selbst
ennschiff führt, für einen durch fehlerhafte Führung des Schiffes

andenen Schaden ausschließlich mit Schiff und Fracht, es sei
un, daß ihm eine bösliche Handlungsweise zur Last fällt.

sich Sind mehrere Schiffe in einem Schleppzuge vereinigt, so erstreckt
ursaole Haftung nur auf dasjenige Schiff, welches den Schaden ver-

bei l hat, und auf die Fracht dieses Schiffes. Der Fracht steht
chleppschiffen der Schlepplohn gleich.

Dien Für die den Personen der Schiffsbesatzung aus dem
versö berhältnisse zustehenden Forderungen haftet der Schiffseigner

onlich, nicht nur mit Schiff und Fracht.
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§ 6. Das Gericht des Ortes, von wo aus die Schiffahrt

mit dem Schiffe betrieben wird (Heimathsort), ist für alle gegen

den Schiffseigner als solchen zu erhebenden Klagen zuständig, ohne
Unterschied, ob er persönlich oder nur mit Schiff und Fracht haftet.

Unter mehreren hiernach in Betracht kommenden Orten gilt als
Heimathsort der Ort, wo die Geschäftsniederlassung, bei mehreren

Niederlassungen die Hauptniederlassung und in Ermangelung einer

Geschäftsniederlassung der Wohnsitz des Schiffseigners sich befindet.
Ist der Heimathsort nicht festzustellen, so gilt als solcher der

Ort, wo der Schiffseigner zur Gewerbesteuer oder Einkommensteuer

veranlagt wird.

Zweiter Abschnitt.

Schiffer.

§ 7. Der Führer des Schiffes (Schiffer) ist verpflichtet, bei
allen Dienstverrichtungen, namentlich bei der Erfüllung der von ihm

auszuführenden Verträge, die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers
anzuwenden.

Er haftet für jeden durch die Vernachlässigung dieser Sorgfalt
entstandenen Schaden nicht nur dem Schiffseigner, sondern auch den
Ladungsbetheiligten (Absender und Empfänger), den beförderten
Personen und der Schiffsbesatzung, es sei denn, daß er auf An-

weisung des Schiffseigners gehandelt hat. Auch in dem letzteren
Falle bleibt der Schiffer verantwortlich, wenn er es unterlassen hat,

dem Schiffseigner die nach Lage des Falles erforderliche Aufklärung
zu ertheilen, oder wenn ihm eine strafbare Handlung zur Last fällt.

Durch die Ertheilung der Anweisung wird der Schiffseigner
persönlich verpflichtet, wenn er bei der Ertheilung von dem Sach-

verhältnisse unterrichtet war.

§ 8. Der Schiffer hat vor Antritt der Reise darauf zu sehen,
daß das Schiff in fahrtüchtigem Zustande, gehörig eingerichtet und
ausgerüstet, sowie hinreichend bemannt ist, und daß die Schiffspapiere
und Ladungsverzeichnisse an Bord sind.

Er hat für die Tüchtigkeit der Geräthschaften zum Laden und

Löschen, für die gehörige Stauung der Ladung, sowie dafür zu
sorgen, daß das Schiff nicht schwerer beladen wird, als die Trag-
fähigkeit desselben und die jeweiligen Wasserstandsverhältnisse es
gestatten.

Wenn der Schiffer im Auslande die daselbst geltenden Vor-
schriften, insbesondere die Polizei-, Steuer= und Zollgesetze nicht
beobachtet, so hat er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Für die Fahrtüchtigkeit des Schiffes bei Antritt der Reise haftet
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den im 87 Absatz 2 bezeichneten Personen auch der Schiffseigner
persönlich, nicht nur mit Schiff und Fracht.

§ 9. Wenn der Schiffer durch Krankheit oder andere Ursachen
verhindert ist, das Schiff zu führen, so darf er den Antritt oder

ie Fortsetzung der Reise nicht ungebührlich verzögern; er muß
vielmehr, wenn Zeit und Umstände es gestatten, die Anordnung des

Schiffseigners einholen und für die Zwischenzeit die geeigneten Vor-
ehrungen treffen, im entgegengesetzten Falle aber einen anderen

Schiffer einsetzen.
Fuür diesen Stellvertreter ist er nur insofern verantwortlich, als
ihm bei der Wahl desselben ein Verschulden zur Last fällt.

§* 10. Der Schiffer ist verpflichtet, von Beschädigungen des
Schiffes oder der Ladung, von eingegangenen Geschäften, sowie von

er Einsetzung eines anderen Schiffers (8 9) den Schiffseigner in

enntniß zu setzen. Er hat in allen erheblichen Fällen, namentlich
wenn er die Reise einzustellen oder zu ändern sich genöthigt findet,

ie Ertheilung von Verhaltungsmaßregeln bei dem Schiffseigner

nachzusuchen, sofern es die Umstände gestatten.
Im Interesse der Ladungsbetheiligten hat der Schiffer während

a Reise für das Beste der Ladung nach Möglichkeit Sorge zu
gen.

b Werden zur Abwendung oder Verringerung eines Verlustes
esondere Maßregeln erforderlich, so hat er, wenn thunlich, die An—

weisung der Ladungsbetheiligten einzuholen, sonst nach bestem Er—
messen das Erforderliche selbst zu veranlassen und dafür zu sorgen,

aß die Ladungsbetheiligten von dem Vorfall und den dadurch ver-

anlaßten Maßregeln schleunigst in Kenntniß gesetzt werden.
b 8 11. Wird das Schiff oder die Ladung von einem Unfall

eetroffen, so ist der Schiffer berechtigt und auf Verlangen des Schiffs-
igners oder eines Ladungsbetheiligten verpflichtet, vor dem Amts-

gerichte des Ortes, an welchem die Reise endet, und, wenn das Schiff
orher an einem anderen Orte längere Zeit liegen bleiben muß, vor

an Antsgerichte dieses Ortes eine Beweisaufnahme über den that-
urlichen Hergang, sowie über den Umfang des eingetretenen Schadens
* düber die zur Abwendung oder Verzögerung desselben ange—
* eten Mittel zu beantragen. Er hat sich selbst zum Zeugnisse zu

leten und die zur Feststellung des Sachverhältnisses sonst dienlichen
eweismittel zu bezeichnen.

thuns 12. Zur Aufnahme des Beweises bestimmt das Gericht einen
zich ichst nahen Termin, zu welchem der Schiffer und die sonst be-

bet neten Zeugen zu laden sind. Dem Schiffseigner und den Ladungs-
heiligten ist von dem Termine Mittheilung zu machen, soweit es
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ohne unverhältnißmäßige Verzögerung des Verfahrens geschehen kann.
Die Mittheilung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.

§ 13. Die Aufnahme des Beweises erfolgt nach den Vor-
schriften der Civilprozeßordnung.

Soweit hiernach nicht die Beeidigung des Schiffers ausgeschlossen
ist, beschließt über dieselbe das Gericht nach freiem Ermessen.

Die an Schiff und Ladung Betheiligten, sowie die etwa sonst

durch den Unfall Betroffenen sind berechtigt, in Person oder durch
Vertreter der Verhandlung beizuwohnen. Sie können eine Aus-

dehnung der Beweisaufnahme auf weitere Beweismittel beantragen.
Das Gericht ist befugt, eine Ausdehnung der Beweisaufnahme

auch von Amtswegen anzuordnen, soweit dies zur Aufklärung des

Sachverhalts erforderlich erscheint.
§ 14. In Bezug auf die Erhebung von Gebühren und Aus-

lagen finden die für das Verfahren zur Sicherung des Beweises
geltenden Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes mit der Maßgabe
Anwendung, daß als Gebühr nur die Hälfte der dort vorgesehenen
Sätze und höchstens ein Betrag von dreißig Mark erhoben wird.

Ist das Verfahren auf Verlangen eines Ladungsbetheiligten
beantragt, so hat dieser die entstandenen Kosten zu erstatten, soweit
er nicht Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall ihm entstandenen
Schadens hat. Die Verpflichtung des Schiffseigners, dem Schiffer
die verauslagten Kosten zu erstatten, wird hierdurch nicht berührt.

In Fällen der großen Haverei findet die Vorschrift des § 84

Anwendung.
§ 15. Befindet sich das Schiff weder am Heimatsorte, noch

an einem Orte, an welchem der Schiffseigner eine Geschäftsnieder-

lassung hat, so ist der Schiffer Dritten gegenüber kraft seiner An-
stellung befugt, die Frachtforderungen einzuziehen, sowie für den
Schiffseigner alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen,
welche die Ausführung der Reise erforderlich macht.

Zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Veräußerung
oder Verpfändung des Schiffes und zum Abschlusse von Frachtver-

trägen ist der Schiffer nur auf Grund einer ihn hierzu ermächtigen-
den Vollmacht des Schiffseigners berechtigt.

§ 16. Rechtsgeschäfte, welche der Schiffer eingeht, während das
Schiff sich an einem der im § 15 Absatz 1 bezeichneten Orte be-

findet, sind für den Schiffseigner nur dann verbindlich, wenn der
Schiffer auf Grund einer Vollmacht gehandelt hat, oder wenn ein

anderer besonderer Verpflichtungsgrund vorhanden ist.
Zur Ausstellung von Ladescheinen ist der Schiffer ohne Unter-

schied des Ortes befugt.
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§ 17. Der Schiffseigner, welcher die gesetzlichen Befugnisse des

Schiffers beschränkt hat, kann einem Dritten die Nichteinhaltungdieser
eschränkungen nur dann entgegensetzen, wenn er beweist, daß sie

em Dritten bekannt waren.

§ 18. Dem Schiffseigner gegenüber sind für den Umfang der
Befugnisse des Schiffers die Bestimmungen der §8§ 15 und 16 eben-

alls maßgebend, soweit nicht der Schiffseigner diese Befugnisse be-
schränkt hat.
 8§ 19. Durch ein Rechtsgeschäft, welches der Schiffer in seiner

Eigenschaft als Führer des Schiffes, sei es mit, sei es ohne Bezeich-

nung des Schiffseigners innerhalb seiner gesetzlichen Befugnisse ge—
schlossen hat, wird der Schiffseigner dem Dritten gegenüber berechtigt
und die Haftung des Schiffseigners mit Schiff und Fracht (84 Nr. 1)
begründet.
Der Schiffer selbst wird dem Dritten durch das Rechtsgeschäft

nicht verpflichtet, es sei denn, daß er dessen Erfüllung gewährleistet
oder seine Befugnisse überschritten hat. «

.§20.DerSchifferuntersteht,soweitnichtindiesemGefetze
emAnderesbestimmtift,denVorschriftemwelchefürdieim§1338.

er Gewerbeordnung: bezeichneten Personen gelten.
Das Dienstverhältniß des Schiffers kann, wenn nichts Anderes

berabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Monats nach
ener sechs Wochen vorher erklärten Kündigung aufgehoben werden.
Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter welchen dem Schiffs-

eigner und dem Schiffer das Recht zusteht, die Auflösung des Dienst-
verhältnisses vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Inne-

altung einer Kündigungsfrist zu verlangen, bewendet es bei den
Bestimmungen der §§ 133b bis 13342 der Gewerbeordnung.
——

1 GO 133a. Das Dienstverhältniß der von Gewerbeunternehmern gegen
feste Bezüge beschäftigten Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der
beitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abtheilung desselben
auftragt (Betriebsbeamte, Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit

söheren technischen Dienstleistungen betraut sind (Maschinentechniker, Bau-
echtiker, Chemiker, Zeichner und dergleichen), kann, wenn nicht etwas Anderes

Erabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach
chs ochen vorher erklärter Aufkündigung aufgehoben werden.

* GO 133b. Jeder der beiden Theile kann vor Ablauf der vertrags-
Di,##gen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des

lenstverhältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des
es die Aufhebung rechtfertigender Grund vorliegt.

C. Gegenüber den im § 133a bezeichneten Personen kann die Auf-
hebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangt werden:
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Hat der Schiffer eine Reise angetreten, so ist er verpflichtet,
bis zur Beendigung der Reise und zur Entlöschung des Schiffes im
Dienste zu bleiben, es sei denn, daß ein den sofortigen Austritt

rechtfertigender Grund vorhanden ist.

Wird das Dienstverhältniß vor der Ankunft des Schiffes am

Bestimmungsorte während der Reise aufgehoben, so hat der Schiffer
Anspruch auf die Kosten der Rückreise nach dem Orte, an welchem
er in Dienst getreten ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung,
wenn der Schiffer sich einer Handlung schuldig gemacht hat, welche

geeignet ist, seine sofortige Entlassung zu rechtfertigen.
Ist ein die sofortige Entlassung rechtfertigender Grund nicht

vorhanden, so kann der Schiffer zwar jederzeit seines Dienstes ent-
hoben werden, jedoch unbeschadet seiner Entschädigungsansprüche für
die Zeit bis zum Ende der vertragsmäßigen Dauer des Dienstver-

hältnisses oder bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist.
.

1. wenn sie beim Abschluß des Dienstvertrages den Arbeitgeber durch Vor-

bringung falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über
das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhält-
nisses in einen Irrthum versetzt haben;

2. wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen mißbrauchen;

3. wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstver-

trage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich ver-
weigern;

4. wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheits-
strafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert

werden;
5. wenn sie sich Thätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen den Arbeitgeber

oder seinen Vertreter zu Schulden kommen lassen;

6. wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben.

In dem Falle zu 4 bleibt der Anspruch auf die vertragsmäßigen

Leistungen des Arbeitgebers für die Dauer von sechs Wochen in Kraft, wenndie
Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglück verhindert worden ist.
Jedoch mindern sich die Ansprüche in diesem Falle um denjenigen Betrag,
welcher dem Berechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung be-

stehenden Krankenversicherung oder Unfallversicherung zukommt.
1334. Die im § 133a bezeichneten Personen können die Auflösung

des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen,
1. wenn der Arbeitgeber oder sein Vertreter sich Thätlichkeiten oder Ehr-

verletzungen gegen sie zu Schulden kommen lassen;

2. wenn der Arbeitgeber die vertragsmäßigen Leistungen nicht gewährt;
3. wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses ihr Leben oder ihre Ge-

sundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei
Eingehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.
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Dritter Abschnitt.

Schiffsmannschaft.

§ 21. Zur Schiffsmannschaft gehören mit Ausnahme des
Schiffers die zum Schiffahrtsdienste auf dem Schiffe angestellten
Personen der Schiffsbesatzung, insbesondere die Steuerleute, Boots-
leute, Matrosen, Schiffsknechte, Schiffsjungen, Maschinisten und Heizer.

Die Schiffsmannschaft untersteht der Gewerbeordnung.
 8§22. Die Verpflichtung des Schiffsmannes zum Dienstantritte

beginnt, wenn nichts Anderes verabredet ist, mit dem Abschlusse des
Dienstvertrages. Tritt der Schiffsmann den Dienst nicht binnen
vierundzwanzig Stunden an, so braucht er nicht mehr angenommen

zu werden. Der Anspruch des Schiffseigners auf Schadensersatz
wird hierdurch nicht berührt.

di 8 23. Der Schiffsmann ist verpflichtet, in Ansehung des Schiffs-
lenstes den Anordnungen des Schiffers Folge zu leisten und jeder-

eit alle für Schiff und Ladung ihm übertragenen Arbeiten zu
berrichten.

Er darf das Schiff ohne Erlaubniß des Schiffers nicht verlassen.
Verunglückt das Schiff, so hat der Schiffsmann für Rettung

ter Personen und ihres Gepäcks, sowie für Sicherstellung der Schiffs-
heile, der Geräthschaften und der Ladung den Anordnungen des
dhiffers gemäß nach besten Kräften zu sorgen.

b 8 24. Wenn über die Zeit der Lohnzahlung nichts Anderes
Kreinbart ist, so kann der Schiffsmann am Schlusse jeder zweiten

oche die Auszahlung des verdienten Lohnes verlangen.

zei 825. Hinsichtlich der Aufkündigung eines auf unbestimmte
dit eingegangenen Dienstverhältnisses, sowie hinsichtlich der Voraus-
asngen, unter welchen dem Schiffseigner und dem Schiffsmanne

der Recht zusteht, die Auflösung des Dienstverhältnisses vor Ablauf

feis ertragsmäßigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungs-
der zu verlangen, finden die Bestimmungen der 88 122 bis 1242
En, Cewerbeordnung mit der Maßgabe Anwendung, daß die sofortige

stattassung des Schiffsmannes (§ 123 der Gewerbeordnung) auch
finden kann, wenn der Antritt oder die Fortsetzung der Reise

den Eintritt des Winters verhindert wird.

zur Lach Antritt der Reise ist der Schiffsmann verpflichtet, bis
dienstckendigung der Reise und zur Entlöschung des Schiffes im
recht 6 zu bleiben, es sei denn, daß ein den sofortigen Austritt

fertigender Grund vorhanden ist.
Besti ird das Dienstverhältniß vor der Ankunft des Schiffes am

mmungsorte während der Reise aufgehoben, so hat der Schiffs-
ledberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 43
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mann Anspruch auf die Kosten der Rückreise nach dem Orte, an

welchem er in Dienst getreten ist. Diese Bestimmung findet keine
Anwendung, wenn der Schiffsmann sich einer Handlung schuldig
gemacht hat, welche geeignet ist, seine sofortige Entlassung zu recht-

fertigen.
Ist ein die sofortige Entlassung rechtfertigender Grund nicht

vorhanden, so kann der Schiffsmann zwar jederzeit seines Dienstes
enthoben werden, jedoch unbeschadet seiner Entschädigungsansprüche
für die Zeit bis zum Ende der vertragsmäßigen Dauer des Dienst-

verhältnisses oder bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist.

Bierter Abschnitt.

Frachtgeschäft.

§ 26. Auf das Frachtgeschäft zur Beförderung von Gütern

auf Flüssen und sonstigen Binnengewässern finden die Vorschriften
der 88 425 bis 427, 430 bis 436, 439 bis 443, 445 bis 451.

[Art. 390 bis 393, 396 bis 407, 408 Absatz 1 u. 3, 400 bis 412,

414 bis 420] des Handelsgesetzbuchs Anwendung.
§ 27. Ist das Schiff im Ganzen verfrachtet, so hat der Fracht-

führer dasselbe zur Einnahme der Ladung an den von dem Absender

ihm angewiesenen Platz hinzulegen. «
Wenn die Anweisung nicht rechtzeitig erfolgt, oder wenn die

Wassertiefe, die Sicherheit des Schiffes oder die örtlichen Verordnungen

oder Einrichtungen die Befolgung der ertheilten Anweisung nicht ge-
statten, so kann der Frachtführer, falls der Absender auf die Auf-

forderung nicht unverzüglich einen gecigneten Ladeplatz bezeichnet,
an einem der ortsüblichen Ladeplätze anlegen. Er hat bei der Wah
des Ladeplatzes das Interesse des Absenders thunlichst zu berück-

sichtigen.
Die Verladung an verschiedenen Ladeplätzen des Abgangsortes

vorzunehmen ist der Frachtführer nur verpflichtet, wenn dies besonders

vereinbart ist. Er hat in diesem Falle Anspruch auf Ersatz der
entstehenden Mehrkosten. Die Dauer der Ladezeit wird durch die

übernommene Verpflichtung nicht berührt.
§ 28. Sobald der Frachtführer zur Einnahme der Ladung

bereit ist, hat er dies dem Absender anzuzeigen.
Die Anzeige hat an einem Werktage vor dem Schlusse der

ortsüblichen Geschäftsstunden zu erfolgen. Eine spätere oder an
cinem Sonntage oder allgemeinen Feiertage erfolgte Anzeige gilt als
am nächsten Werktage erfolgt.

Weigert sich der Absender, den Zeitpunkt des Empfanges det
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Anzeige zu bescheinigen, so ist der Frachtführer befugt, auf Kosten
des Absenders eine öffentliche Urkunde darüber errichten zu lassen.

8 29. Mit dem auf die Anzeige der Ladebereitschaft folgenden
Tage beginnt die Ladezeit.

Die Ladezeit beträgt bei Ladungen

bis zu 30000 Kilogramm zwei Tage,
 2 950000 - drei Tage,

 2 100000 - vier Tage

und so fort in Stufen von 50000 Kilogramm je einen Tag mehr für
jeder höhere Stufe bis zu Ladungen von 500000 Kilogramm; von
da ab steigt die Ladezeit für je 100000 Kilogramm um je einen

Tag. Bei Ladungen über 1000000 Kilogramm beträgt die Lade—
heit achtzehn Tage.

Bei der Berechnung kommen auch diejenigen Tage in Ansatz,
an welchen der Absender, wenngleich ohne sein Verschulden, an der

ieferung der Ladung verhindert ist. Nicht in Ansatz kommen die
onntage und allgemeinen Feiertage sowie die Tage, an welchen durch

zufällige Umstände, insbesondere durch Hochwasser oder Eisgefahr, die
erladung nicht nur der bedungenen, sondern jeder Art von Gütern

auf das Schiff verhindert ist.

Die Vorschriften im Absatz 2 finden nur insoweit Anwendung,
us nicht durch Vereinbarung oder Verordnung der höheren Ver—

altungsbehörde ein Anderes bestimmt ist.

d 8 30. Wenn der Absender die Ladung nicht so zeitig liefert,
aß die Beladung innerhalb der Ladezeit vollendet werden kann, so

gebührt dem Frachtführer Liegegeld für jeden Tag, um welchen in
olge dessen die Ladezeit überschritten wird. Für Tage, an denen
I Schiffahrt geschlossen ist, kann kein Liegegeld beansprucht werden.

dyd8 31. Die Bestimmung des § 30 gilt auch dann, wenn be-
auftge ist, daß der Frachtführer nach Ablauf der Ladezeit noch länger

lE Ladung warten soll (Ueberliegezeit).
die Die Ueberliegezeit beginnt mit dem Ablaufe der Ladezeit. Auf
sim. auer und die Berechnung der Ueberliegezeit finden die Be-
gab mungen über die Ladezeit (8 29 Absatz 2 bis 4) mit der Maß-
fond Anwendung, daß die Ueberliegezeit in Ermangelung einer be-

eren Vereinbarung höchstens eine Woche beträgt.

ordn 32. In Ermangelung vertragsmäßiger Festsetzung oder Ver-
jede ung der höheren- Verwaltungsbehörde beträgt das Liegegeld für

n Tag bei Schiffen von einer Tragfähigkeit

bis zu 50000 Kilogramm 12 Mark,
-2100000 15

43
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und so fort in Stufen von 50000 Kilogramm je drei Mark mehr

für jede höhere Stufe.
Ueber die Tragfähigkeit entscheidet der Inhalt des Schiffsbriefes

(8 125 Absatz 3).
Jeder angebrochene Tag wird als voller Tag gerechnet.

8 33. Nach Ablauf der Ladezeit oder der etwa vereinbarten
Ueberliegezeit ist der Frachtführer nicht verpflichtet, noch länger auf
die Lieferung der Ladung zu warten. Er muß jedoch seinen Willen,

nicht länger zu warten,

bei Ladungen bis zu 10000 Kilogramm spätestens einen
Werktag, »

bei Ladungen bis zu 50000 Kilogramm spätestens zwei
Werktage, „

bei Ladungen über 50000 Kilogramm spätestens drei

Werktage
vor Ablauf der Ladezeit oder der Ueberliegezeit dem Absender erklären.
Ist dies nicht geschehen, so läuft die Wartezeit nicht eher ab, als bis
die Erklärung nachgeholt ist und seit dem Tage, an dem sie erfolgt
ist, die vorstehend bezeichneten Fristen verstrichen sind. Auf die Er-
klärung finden die Bestimmungen im § 28 Absatz 2, 3 entsprechende

Anwendung.
Die Wartezeit läuft in keinem Falle ab, bevor eine der Lade-

zeit gleichkommende Frist seit dem Tage, an welchem das Schiff den

Ladeplatz erreicht hat, verstrichen ist. "
§ 34. Hat der Absender bis zum Ablaufe der Wartezeit

(§ 33) keine Ladung geliefert, so ist der Frachtführer an den Vel-
trag nicht länger gebunden und befugt, von dem Absender ein Dritte
der bedungenen Fracht als Entschädigung zu verlangen. Hierdurch
wird ein bereits begründeter Anspruch auf Liegegeld (88 30, 31)

nicht berührt. ·

§ 35. Hat der Absender bis zum Ablaufe der Wartezeit die

Ladung nur theilweise geliefert, so ist der Frachtführer befugt, so-
fern der Absender nicht von dem Vertrage zurücktritt (8 36), die
Reise mit der unvollständigen Ladung anzutreten. Auf Verlangen
des Absenders muß er die Reise jederzeit auch ohne die volle Ladung
antreten. „

In diesen Fällen gebührt dem Frachtführer nicht allein die
Fracht für die volle Ladung und das etwaige Liegegeld, sondern er

ist auch berechtigt, soweit ihm durch die Unvollständigkeit der Ladung
die Sicherheit für die volle Fracht entgeht, die Bestellung einet

anderweitigen Sicherheit zu fordern. Außerdem sind ihm die Meht-
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bosten, welche in Folge der Unvollständigkeit der Ladung ihm etwa
erwachsen, zu erstatten.

§ 36. Vor Antritt der Reise kann der Absender von dem
Vertrage unter der Verpflichtung zurücktreten, den Frachtführer nach

aßgabe des §8 34 zu entschädigen.

Macht der Absender von diesem Rechte Gebrauch, nachdem
Ladung geliefert ist, so muß er auch die Kosten der Verladung und

Viederausladung tragen. .

Der Frachtführer ist verpflichtet, den Aufenthalt, welchen die
Wiederausladung verursacht, sich gefallen zu lassen, selbst wenn da-

urch die Ladezeit und eine etwa bedungene Ueberliegezeit über-
chritten wird, wogegen ihm Liegegeld für die Zeit nach Ablauf der

adezeit und außerdem Ersatz des durch die Ueberschreitung der
Lade- und Ueberliegezeit entstandenen Schadens gebührt, soweit der
etztere den Betrag des Liegegeldes übersteigt.
Der Frachtführer ist, wenn der Absender nach erklärtem Rück-

tritt die Wiederausladung über die Wartezeit hinaus verzögert, be—
echtigt, die Güter selbst auszuladen und dieselben in einem öffent-
ichen Lagerhaus oder in anderer sicherer Weise zu hinterlegen.

di 837. Nachdem die Reise angetreten ist, kann der Absender
ie iederausladung der Güter vor Ankunft derselben am Ab-
ieferungsorte nur gegen Berichtigung der vollen Fracht sowie aller
onstigen Forderungen des Frachtführers und gegen Berichtigung

er Sicherstellung der Beiträge zur großen Haverei und der Ber—
ings= oder Hülfskosten, welche auf den Gütern haften, fordern.

di Im Falle der Wiederausladung hat der Absender nicht nur
hierdurch entstandenen Mehrkosten, sondern auch den Schaden zu

rietzen, welcher aus dem durch die Wiederausladung verursachten
ufenthalt dem Frachtführer entsteht.

e 8 38. Ist nicht das Schiff im Ganzen, sondern ein verhältniß—

biger Theil oder ein bestimmt bezeichneter Raum desselben verfrachtet
ror hat der Frachtvertrag Stückgüter im Gewichte von 10000 Kilo-

Hemm oder mehr zum Gegenstande, so kommen die Vorschriften der
bis 37 mit folgenden Abweichungen zur Anwendung:

die Ladezeit beträgt für den einzelnen Absender bei einer von
lhm zu liefernden Ladung

bis zu 50000 Kilogramm einen Tag,

 100000 - zwei Tage

und so fort in Stufen von 50000 Kilogramm je einen Tag
mehr für jede höhere Stufe bis zu Ladungen von 500000
Kilogramm; von da ab steigt die Ladezeit für je 100000
kilogramm um je einen Tag; bei Ladungen über 1000000
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Kilogramm beträgt die Ladezeit sechzehn Tage. Eine Ver-
pflichtung zur Entrichtung von Liegegeld (8 30) tritt jedoch
in keinem Falle vor Ablauf von drei Tagen seit dem Zeit-

punkte ein, mit welchem die Ladezeit einem der Absender gegen-
über zuerst zu laufen begonnen hat; der Frachtführer ist indeß

nicht berechtigt, von mehreren Absendern gleichzeitig für den-
selben Tag das Liegegeld mehrfach zu beanspruchen;

2. der Frachtführer erhält in den Fällen des § 34 und des 8 36
Absatz 1 als Entschädigung nicht blos ein Drittel, sondern die
Hälfte der Fracht, es sei denn, daß sämmtliche Absender keine

Ladung liefern oder zurücktreten;
3. der Absender kann in den Fällen der §§ 36, 37 die Wieder-

ausladung nicht verlangen, wenn dieselbe eine Verzögerung der

Reise zur Folge haben oder eine Umladung oder Um-
stauung nöthig machen würde, es sei denn, daß zugleich die
Genehmigung aller übrigen Absender beigebracht und auch das
Schiff durch die Wiederausladung nicht gefährdet wird. Außer-
dem ist der Absender verpflichtet, die Mehrkosten und den
Schaden zu ersetzen, welche durch die Wiederausladung ent-

stehen.
§ 39. Hat der Frachtvertrag Stückgüter im Gewichte von

weniger als 10000 Kilogramm zum Gegenstande, so muß der Ab-
sender auf die Aufforderung des Frachtführers ohne Verzug die
Lieferung bewirken.

Erfolgt die Lieferung nicht unverzüglich, so ist der Frachtführer
nicht verpflichtet, auf die Lieferung der Güter zu warten, und kann,
wenn er ohne dieselben die Reise antritt, die Hälfte der bedungenen

Fracht als Entschädigung beanspruchen.
Der Frachtführer, welcher den bezeichneten Anspruch auf die

Fracht gegen den säumigen Absender geltend machen will, ist bei
Verlust des Anspruchs verpflichtet, dies dem Absender vor Antritt
der Reise kundzugeben. Auf diese Erklärung findet die Vorschrift
des § 28 Absatz 3 Anwendung.

Das Rücktrittsrecht des Absenders, sowie das Recht desselben,
die Wiederausladung der Güter zu verlangen, bestimmt sich nach
den Vorschriften des 8 38.

§ 40. In den Fällen der §§ 38 und 39 hat der Fracht-

führer an einem der ortsüblichen Ladeplätze anzulegen. Ist durch
Vereinbarung dem Absender das Recht zur Anweisung des Lade-
platzes eingeräumt, so finden die Bestimmungen des 8 27 Absatz
und 3 entsprechende Anwendung.

8 41. In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung hat
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derAbsender gepackte Güter auf das Schiff, lose Güter in das
iff zu liefern, der Frachtführer dagegen die weitere Verladung

er Güter zu bewirken.

§ 42. Der Frachtführer hat die ihm hinsichtlich der Beladung
bbliegenden Arbeiten mit thunlichster Beschleunigung auszuführen.

Ur Uebernahme der Güter an Sonntagen und allgemeinen Feier-
tagen ist er nicht verpflichtet, es sei denn, daß ein Nothfall vorliegt.

Ist über die Zeit, binnen welcher der Frachtführer den Trans-

port bewirken soll, im Frachtvertrage nichts bedungen, so ist die
eise binnen einer den Umständen des Falles angemessenen Frist

anzutreten.
§ 43. Der Frachtführer muß statt der vertragsmäßigen andere
demselben Absender nach dem Ablieferungsorte ihm angebotene

üter annehmen, wenn dadurch seine Lage nicht verschlechtert wird.

b 8 44. Ist die Beförderung mittelst eines bestimmten Schiffes
Cdungen, so darf der Frachtführer die Güter nicht in ein anderes

chiff verladen oder umladen. Im Falle einer Zuwiderhandlung
aftet er für jeden Schaden, in Ansehung dessen er nicht beweist,
aß derselbe auch dann entstanden und dem Absender zur Last

gesallen sein würde, wenn die Güter nicht in das andere Schiff
erladen worden wären.

bed Ist die Beförderung mittelst eines bestimmten Schiffes nicht
ungen, so darf der Frachtführer in Ermangelung einer entgegen—

ehenden Vereinbarung bereits verladene Güternicht ohne Erlaubniß
bsenders in ein anderes Schiff umladen, widrigenfalls er für

en, in Folge der Umladung entstehenden Schaden haftet.

der Auf die Umladung in ein anderes Schiff, welche in Fällen
sow Noth oder wegen niedrigen Wasserstandes erforderlich wird,
finde auf die übliche Umladung in Leichterschiffe an Hafenplätzen

en die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

verl 45. Der Absender, welcher unrichtige Angaben über die
Autadenen Güter macht oder Güter zur Verladung bringt, deren
frP fuhr oder deren Einfuhr in den Ablieferungsort verboten ist,

d welcher bei der Verladung die gesetzlichen Vorschriften, ins-

ihm die Polizei-, Steuer= oder Zollgesetze übertritt, wird, sofern
5i., dabei ein Verschulden zur Last fällt, nicht blos dem Fracht-

erer sondern auch den übrigen Ladungsbetheiligten, denbeförderten
ei onen und der Schiffsbesatzung für den durch seine Handlungs-

(veranlaßten Schaden verantwortlich.
hat adurch, daß er mit Genehmigung des Frachtführers gehandelt

nicht wird seine Verantwortlichkeit den übrigen Personen gegenüber

von
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Er kann aus der Einziehung der Güter keinen Grund her-

leiten, die Zahlung der Fracht zu verweigern.
Gefährden die Güter das Schiff oder die übrige Ladung, so

ist der Frachtführer befugt, dieselben an das Land zu setzen oder in

dringenden Fällen über Bord zu werfen.
§ 46. Ist das Schiff im Ganzen verfrachtet, so hat der

Frachtführer nach der Ankunft am Ablieferungsorte das Schiff zur
Löschung der Ladung an den ihm von dem Empfänger angewiesenen
Platz hinzulegen. "

Wenn die Anweisung nicht rechtzeitig erfolgt, oder wenn die
Wassertiefe, die Sicherheit des Schiffes oder die örtlichen Verord-

nungen oder Einrichtungen die Befolgung der ertheilten Anweisung
nicht gestatten, so kann der Frachtführer, falls der Empfänger auf

die Aufforderung nicht unverzüglich einen geeigneten Löschplatz be-
zeichnet, an einem der ortsüblichen Löschplätze anlegen. Er hat bei
der Wahl des Löschplatzes das Interesse des Empfängers thunlichst
zu berücksichtigen.

Die Ablieferung an verschiedenen Orten des Löschplatzes vorzu-
nehmen ist der Frachtführer nur verpflichtet, wenn dies besonders

vereinbart ist. Er hat in diesem Falle Anspruch auf Ersatz der
entstehenden Mehrkosten. Die Dauer der Löschzeit wird durch die

übernommene Verpflichtung nicht berührt.
§ 47. Sobald der Frachtführer zum Löschen bereit ist, hat

er dies dem Empfänger anzuzeigen.

Die Anzeige hat an einem Werktage vor dem Schlusse der

ortsüblichen Geschäftsstunden zu erfolgen. Eine später oder an
einem Sonntage oder allgemeinen Feiertage erfolgte Anzeige gilt
als am nächsten Werktage erfolgt.

Weigert sich der Empfänger, den Zeitpunkt des Empfanges
der Anzeige zu bescheinigen, so ist der Frachtführer befugt, eins
öffentliche Urkunde darüber auf Kosten des anderen Theiles errichten
zu lassen. "

Wenn der Empfänger nicht zu ermitteln ist, so muß die Anzeige
der Löschbereitschaft durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise erfolgen.

§ 48. Mit dem auf die Anzeige der Löschbereitschaft folgenden
Tage beginnt die Löschzeit. "

Die Dauer der Löschzeit bestimmt sich nach der auf die Ladezeit

bezüglichen Vorschrift in § 29 Absatz 2.
Bei der Berechnung kommen auch diejenigen Tage in Ansatz, an

welchen der Empfänger, wenngleich ohne sein Verschulden, die Ladung
abzunehmen verhindert ist. Nicht in Ansatz kommen die Sonntagé
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und allgemeinen Feiertage, sowie die Tage, an welchen durch zu-
fällige Umstände, insbesondere durch Hochwasser oder Eisgefahr die

öschung nicht nur der verladenen, sondern jeder Art von Gütern

verhindert ist.
Die Vorschrift im Absatz 2 findet nur insoweit Anwendung,

als nicht durch Vereinbarung oder Verordnung der höheren Ver-
waltungsbehörde ein Anderes bestimmt ist.

§ 49. Wenn der Empfänger die Ladung nicht bis zum Ab-
laufe der Löschzeit abnimmt, so gebührt dem Frachtführer Liegegeld
für jeden Tag, um welchen in Folge dessen die Löschzeit überschritten
wird. Die Höhe des Liegegeldes bestimmt sich nach 8 32.

Außer dem Liegegelde kann der Frachtführer auch den Ersatz
eines höheren Schadens verlangen, welcher ihm durch die Ueber-

reitung der Löschzeit erwächst.

§ 50. Die Bestimmung des 8 49 Absatz 1 gilt dann, wenn
bedungen ist, daß der Frachtführer nach Ablauf der Löschzeit noch

weiter auf die Abnahme der Ladung warten soll (Ueberliegezeit). Der
hatz eines das Liegegeld überschreitenden Schadens kann in diesem
alle nur wegen Ueberschreitung der Ueberliegezeit verlangt werden.

7 Die Ueberliegezeit beginnt mit dem Ablaufe der Löschzeit. Auf
. auer und die Berechnung derselben finden die Bestimmungen
in 9 29 Absatz 2 und 8 48 Absatz 3 und 4 mit der Maßgabe An-

vendung, daß die Ueberliegezeit in Ermangelung einer besonderen
ereinbarung höchstens eine Woche beträgt.

8 61. Nach Ablauf der Löschzeit oder der etwa vereinbarten

rliegezeit ist der Frachtführer nicht verpflichtet, auf die Löschung
länger zu warten. Er muß jedoch seinen Willen, nicht länger

u warten,

bei Ladungen bis zu 10000 Kilogramm spätestens einen

Werktag,
bei Ladungen bis zu 50000 Kilogramm spätestens zwei

Werktage,
bei Ladungen über 50000 Kilogramm spätestens drei

vo Werktage
ete Ablauf der Löschzeit oder der Ueberliegezeit dem Empfänger
ab #ren. Ist dies nicht geschehen, so läuft die Wartezeit nicht eher

en als bis die Erklärung nachgeholt ist und seit dem Tage, an
Auf ge erfolgt ist, die vorstehend bezeichneten Fristen verstrichen sind.

ent de Erklärung finden die Bestimmungen im § 47 Absatz 2, 3
sprechende Anwendung. 1

le Wartezeit läuft in keinem Falle ab, bevor eine der Löschzeit

lebe
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gleichkommende Frist seit dem Tage, an welchem das Schiff den

Löschplatz erreicht hat, verstrichen ist.
§ 52. Nach Ablauf der Wartezeit ist der Frachtführer be-

rechtigt, die Löschung selbst vorzunehmen und die Güter in einem

öffentlichen Lagerhause oder in anderer sicherer Weise zu hinterlegen.
Ist der Empfänger des Gutes nicht zu ermitteln oder ver-

weigert er die Annahme oder ergiebt sich ein sonstiges Ablieferungs-

hinderniß, so hat der Frachtführer den Absender unverzüglich hiervon
in Kenntniß zu setzen und dessen Anweisung einzuholen. Ist dies
den Umständen nach nicht thunlich oder ist der Absender mit der
Ertheilung der Anweisung säumig oder die Anweisung nicht aus-
führbar, so kann der Frachtführer nach der Bestimmung im Absatz 1
verfahren, auch wenn die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist. Er
kann, falls das Gut dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzug
ist, das Gut auch gemäß § 373 Absatz 2 bis 4 1343] des Handels-

gesetzbuchs verkaufen lassen.
Von der Hinterlegung und dem Verkaufe des Gutes hat der

Frachtführer den Absender und den Empfänger unverzüglich zu be-
nachrichtigen; im Falle der Unterlassung ist er zum Schadensersatze
verpflichtet. Ist der Empfänger nicht zu ermitteln, so hat die Be-
nachrichtigung von der Hinterlegung durch öffentliche Bekanntmachung
in ortsüblicher Weise zu erfolgen; im Uebrigen dürfen die Benach-

richtigungen unterbleiben, soweit sie unthunlich sind.
8§ 53. Die §8 47 bis 52 kommen auch dann zur Anwendung,

wenn ein verhältnißmäßiger Theil oder ein bestimmt bezeichneter
Raum des Schiffes verfrachtet ist oder der Frachtvertrag Stückgüter
im Gewichte von 10000 Kilogramm oder mehr zum Gegenstande hat.

Die Löschzeit beträgt für den einzelnen Empfänger bei einer
von ihm abzunehmenden Ladung

bis zu 50000 Kilogramm einen Tag,
„ „, 100000 „ zwei Tage

und so fort in Stufen von 50000 Kilogramm je einen Tag mehr

für jede höhere Stufe bis zu Ladungen von 500000 Kilogramm:
von da ab steigt die Löschzeit für je 100000 Kilogramm um je
einen Tag; bei Ladungen über 1000000 Kilogramm beträgt die

Löschzeit sechzehn Tage. Eine Verpflichtung zur Entrichtung von
Liegegeld oder zum Schadensersatze (8 49) tritt jedoch in keinem
Falle vor Ablauf von drei Tagen seit dem Zeitpunkte ein, mit

welchem die Löschzeit einem der Empfänger gegenüber zuerst zu
laufen begonnen hat. Der Frachtführer ist indeß nicht berechtigt,
von mehreren Empfängern gleichzeitig für denselben Tag das Liege-
geld mehrfach zu beanspruchen.
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§ 54. Hat der Frachtvertrag Stückgüter im Gewichte von
weniger als 10000 Kilogramm zum Gegenstande, so muß der Em-
bfänger auf die Aufforderung des Frachtführers ohne Verzug die

bnahme bewirken. .

Hinsichtlich der Aufforderung findet § 47 Absatz 4 und hin-
sichtlich der Hinterlegung des Gutes § 52 entsprechende Anwendung.

Für die Tage, um welche durch die Säumniß des Empfängers
oder. durch das Hinterlegungsverfahren die Frist, binnen welcher das
Schiff würde entlöscht worden sein, überschritten ist, hat der Fracht-
führer Anspruch auf Liegegeld unbeschadet des Rechts, einen höheren

aden geltend zu machen.
8 55. In den Fällen der 88 53 und 54 hat der Frachtführer

an einem der ortsüblichen Löschplätze anzulegen. Ist durch Verein-
barung dem Empfänger das Recht zur Anweisung des Löschplatzes
Ongeräumt, so finden die Bestimmungen im § 46 Absatz 2 und 3

nwendung.
* 856. Sofern nicht durch Vereinbarung ein Anderes bestimmt
ist, hat der Empfänger gepackte Güter auf dem Schiffe, lose Güter
in dem Schiffe abzunehmen und die weitere Entladung zu bewirken.

Die Bestimmungen des 8§ 42 Absatz 1 finden entsprechende

Anwendung.
§ 57. Wenn zur Erleichterung des Schiffes die Ladung ganz

** theilweise in Leichterfahrzeuge übergeladen worden ist, so hat
er Frachtführer dem Leichterschiffer eine Abschrift des Frachtbriefes

oder Ladescheines sowie eine Bescheinigung über die Ladung, die der
eichterschiffer übernommen hat, zu behändigen.

Die Dauer der Löschzeit wird dadurch, daß die Ladung ganz

*v7•?nß“ theilweise in Leichterfahrzeuge übergeladen worden ist, nicht ver-
sadert, vielmehr theilen sich Hauptschiff und Leichterfahrzeug in die-

6“ be nach dem Verhältnisse der in dem Hauptschiffe verbliebenen und
er in das Leichterfahrzeug überschlagenen Ladung. Ergeben sich
* der Berechnung Bruchtheile, so wird bis einhalb nach unten, über
unhalb nach oben abgerundet. Hat ein Leichterschiff Ladung von
“ schiedenen Hauptschiffen übernommen, so berechnet sich die Lösch-

ceit selbständig für jede einzelne Ladung nach Maßgabe vorstehender
rundsätze.

9 Der Empfänger hat nach der Reihenfolge der Anzeigen der
Haschbereitschaft die Löschung vorzunehmen, ist aber nicht verpflichtet,

auptschiff und Leichterschiff gleichzeitig zu löschen. .

za as von dem Empfänger bei Ueberschreitung der Löschzeit zu
#hlende Liegegeld berechnet sich nach der Tragfähigkeit desjenigen

iffes, bei dem die Löschzeit überschritten ist.
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§ 58. Der Frachtführer haftet für den Schaden, welcher seit
der Empfangnahme bis zur Ablieferung durch Verlust oder Be-
schädigung des Frachtgutes entstanden ist, sofern er nicht beweist,
daß der Verlust oder die Beschädigung durch Umstände herbeigeführt
ist, welche durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht
abgewendet werden konnten.

Die Haftung des Frachtführers ist insbesondere ausgeschlossen,
wenn der Verlust oder die Beschädigung aus einem mangelhaften

Zustande des Schiffes nebst Zubehör oder der Lade= oder Söschge-
räthschaften entstanden ist, welcher trotz der Sorgfalt eines ordent-
lichen Frachtführers nicht zu entdecken war. 4

Für den Verlust oder die Beschädigung von Kostbarkeiten, Kunst-

gegenständen, Geld und Werthpapieren haftet der Frachtführer nur,
wenn ihm die Beschaffenheit oder der Werth des Gutes bei der Ueber-

gabe zur Beförderung angegeben worden ist.
§ 59. Der Frachtführer haftet nicht:

1. in Ansehung der Güter, welche nach Vereinbarung mit dem
Absender auf Deck verladen oder in Schiffen ohne Verdeck be-

fördert werden,
für den Schaden, welcher aus der mit dieser Beförderungs-
weise verbundenen Gefahr entstanden ist;

2. in Ansehung der Güter, welche, obgleich ihre Natur eine Ver-

packung zum Schutze gegen Verlust oder Beschädigung auf dem
Transport erfordert, nach Inhalt des Frachtbriefes oder Lade-
scheines unverpackt oder mit mangelhafter Verpackung aufsge-
geben sind,

für den Schaden, welcher aus der mit dem Mangel oder

der mangelhaften Beschaffenheit der Verpackung verbundenen
Gefahr entstanden ist;

3. in Ansehung der Güter, deren Verladung und Ausladung von

dem Absender oder Empfänger besorgt wird,
für den Schaden, welcher aus der mit dem Verladen und

Ausladen oder mit einer mangelhaften Verladung verbun-

denen Gefahr entstanden ist;
4. in Ansehung der Güter, welche vermöge ihrer eigenthümlichen

natürlichen Beschaffenheit der besonderen Gefahr ausgesetzt sind,
Verlust oder Beschädigung, namentlich Bruch, Rost, inneren
Verderb, außergewöhnliche Leckage, Austrocknung und Ver-
streuung zu erleiden,

für den Schaden, welcher aus dieser Gefahr entstanden ist;
5. in Ansehung lebender Thiere,

für den Schaden, welcher aus der mit der Beförderung
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dieser Thiere für dieselben verbundenen besonderen Gefahr
entstanden ist.

Ist ein Schaden eingetreten, welcher nach den Umständen des
Falles aus einer der bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird

bis zum Beweise des Gegentheils vermuthet, daß der Schaden aus
der betreffenden Gefahr entstanden ist.

Eine Befreiung von der Haftpflicht kann auf Grund der vor-
stehenden Bestimmungen nicht geltend gemacht werden, wenn nach-
gewiesen wird, daß der Schaden durch Verschulden des Frachtführers
oder seiner Leute entstanden ist.
 8§60. Die Zentralbehörden der Bundesstaaten und bei den

die Gebiete mehrerer Bundesstaaten berührenden Wasserstraßen der

uundesrath sind befugt, für gewisse Güter zu bestimmen, daß für
n Mindergewicht oder ein Mindermaß, das einhalb vom Hundert
nicht übersteigt, der Frachtführer nicht verantwortlich sein soll, es sei

enn, daß ihm nachweisbar ein Verschulden zur Last fällt.
Sind lose geladene Güter von gleichartiger Beschaffenheit für

berschiedene Empfänger an Bord, ohne daß die einzelnen Partien
urch dichte Wände getrennt lagern, so ist das Mindergewicht oder

Mindermaß und ebenso ein etwaiges Uebergewicht oder Uebermaß

ziuter die einzelnen Empfänger nach dem Verhältnisse der für sie
estimmten Mengen zu vertheilen.

§ 61. Nach der Annahme des Gutes durch den Empfangs-
chtigten können wegen einer Beschädigung oder Minderung des

utes, die bei der Annahme äußerlich erkennbar ist, Ansprüche nur

eeltend gemacht werden, wenn vor der Annahme der Zustand des
utes durch amtlich bestellte Sachverständige festgestellt ist.

d Wegen einer Beschädigung oder Minderung des Gutes, die bei
nnahme äußerlich nicht erkennbar ist, kann der Frachtführer

uch nach der Annahme des Gutes in Anspruch genommen werden,

vnn der Mangel in der Zeit zwischen der Uebernahme des Gutes
Fech den Frachtführer und der Ablieferung entstanden ist und die
Ueststelung des Mangels durch amtlich bestellte Sachverständige un-
nasküglich nach der Entdeckung und spätestens binnen einer Woche
M der Annahme beantragt wird. Ist dem Frachtführer der

netengel unverzüglich nach der Entdeckung und binnen der bezeich-
zu en Frist angezeigt, so genügt es, wenn die Feststellung unver-
Eealich nach dem Zeitpunkte beantragt wird, bis zu welchem der
stänßang einer Antwort des Frachtführers unter regelmäßigen Um-

nden erwartet werden darf.
Fest Die Kosten einer von dem Empfangsberechtigten, beantragten

ststellung sind von dem Frachtführer zu tragen, wenn ein Verlust

bere
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oder eine Beschädigung ermittelt wird, für welche derselbe Ersatz
leisten muß.

Der Frachtführer kann sich auf die Vorschriften der Absätze 1,
2 nicht berufen, wenn er den Schaden durch Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.
§ 62. L6Ö61a.] Der Frachtführer haftet für den durch ver-

spätete Ablieferung des Gutes entstandenen Schaden, es sei denn,
daß die Verspätung auf Umständen beruht, die durch die Sorgfalt
eines ordentlichen Frachtführers nicht abgewendet werden konnten.

Ist die Fracht nebst den sonst auf dem Gute haftenden Forde-
rungen bezahlt und das Gut angenommen, so kann der Anspruch
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, daß der Frachtführer die
Verspätung durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.

Die Vorschrift im Absatz 2 findet auch auf andere Ansprüche
gegen den Frachtführer aus dem Frachtvertrag Anwendung, soweit

die Ansprüche nicht den Vorschriften des § 61 unterliegen.
§ 63. I62.] Wenn die Fracht nach Maß, Gewicht oder Menge

der Güter bedungen ist, so ist die Angabe in dem Frachtbriefe oder
Ladescheine über Maß, Gewicht oder Menge für die Berechnung der
Fracht entscheidend. In Ermangelung einer solchen Angabe ist an-
zunehmen, daß Maß, Gewicht oder Menge der abgelieferten und
nicht der übernommenen Güter für die Höhe der Fracht ent-

scheiden soll.
§ 64. L63.] Für Güter, welche durch einen Unfall verloren

gegangen sind, ist die Fracht nach dem Verhältnisse des zur Zeit

des Unfalls bereits zurückgelegten Theiles der Reise zur ganzen
Reise zu entrichten (Distanzfracht).

Bei Berechnung der Distanzfracht kommt in Anschlag nicht

allein das Verhältniß der bereits zurückgelegten Entfernung, sondern
auch das Verhältniß des Aufwandes an Kosten, Zeit und Mühen,

welche durchschnittlich mit dem vollendeten und dem nicht vollendeten
Theile der Reise verbunden sind.

§ 65. l64.] Für Güter, welche in Folge ihrer natürlichen
Beschaffenheit zu Grunde gegangen oder an Gewicht vermindert sind,

ist die volle Fracht zu bezahlen. Das Gleiche gilt in Ansehung

von Thieren, welche unterwegs gestorben sind.
§ 66. [65.] In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung

fallen die Unkosten der Schiffahrt, insbesondere die Hafen-, Schleusen-,
Kanal= und Brückengelder, die Lootsengebühren sowie die im regel-
mäßigen Verlaufe der Reise aufgewendeten Kosten für Schlepplohn
und Ableichterung dem Frachtführer zur Last; dagegen gehören die
Ufer-, Krahn= und Wiegegelder, imgleichen die Kosten einer auf Ver-
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langen der Ladungsbetheiligten vorgenommenen Auseisung sowie die
besonderen Kosten, welche durch die auf Verlangen der Ladungs-
betheiligten bewirkte Uebernahme oder Ablieferung der Güter bei

is, Sturm, Hochwasser, zur Nachtzeit oder an Sonntagen und all-

gemeinen Feiertagen entstehen, zu denjenigen Auslagen und Auf-
wendungen, deren Ersatz der Frachtführer verlangen kann.

Die Fälle der großen Haverei werden durch die vorstehenden
Bestimmungen nicht berührt.
 8§ 67. l66.] Enthält der Frachtbrief oder Ladeschein die Be-

stimmung, daß der Frachtführer franko abzuliefern hat, so steht dies
im Zweifel der Geltendmachung des Pfandrechts des Frachtführers
6440 [Art. 409] des Handelsgesetzbuchs) wegen der Zollgelder sowie
wegen der sonstigen Auslagen und der Liegegelder für die Zeit nach

em Antritt der Reise nicht entgegen.
§ 68. L67.] Wird der Antritt der Reise durch Zufall dauernd

berhindert, so tritt der Frachtvertrag außer Kraft, ohne daß der
eine Theil zur Entschädigung des anderen verpflichtet ist.

Als dauernde Verhinderung ist es insbesondere anzusehen:
1. wenn das Schiff, mit welchem die Beförderung zu erfolgen

hatte, verloren geht, oder derart beschädigt wird, daß die Reise
nicht ohne eine umfassende Ausbesserung des Schiffes angetreten
werden kann; als Ausbesserung dieser Art gilt namentlich eine
kü welche die vollständige Löschung der Ladung nothwendig
ma t;

wenn die zu befördernden Güter verloren gehen, vorausgesetzt,
daß sie nicht blos nach Art und Gattung, sondern speziell im
Frachtvertrage bezeichnet oder bereits verladen oder doch von

em Frachtführer übernommen waren.

de 8 69. [68.] Wird nach dem Antritt der Reise die Fortsetzung

berselben durch Zufall dauernd verhindert, so finden die Bestimmungen
 § 68 mit der Maßgabe Anwendung, daß für den zurückgelegten

heil der Reise Distanzfracht (8 64 Absatz 2) zu entrichten ist.

des 8 70. [69.) Im Falle des Verlustes oder der Beschädigung
ber Schiffes ist trotz der Auflösung des Frachtvertrages der Schiffer

Rüchte, bei Abwesenheit der Betheiligten für das Beste der Ladung
u orgen. Er ist im Falle der Dringlichkeit berechtigt und verpflichtet,

entw ohne vorherige Anfrage, je nachdem es den Umständen entspricht,
* die Ladung für Rechnung der Betheiligten mittelst eines

die Ain Schiffes nach dem Ablieferungsorte befördern zu lassen oder
regel uflagerung derselben zu bewirken. Von den getroffenen Maß-

8 nsind die Betheiligten unverzüglich in Kenntniß zu setzen.
71. [70.] Wird der Antritt oder die Fortsetzung der Reise
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ohne Verschulden des Absenders zeitweilig verhindert, so braucht der
Absender die Aufhebung des Hindernisses nicht abzuwarten, er kann

vielmehr vom Vertrage zurücktreten.
In diesem Falle sind dem Frachtführer die Kosten der Vor-

bereitung der Reise, die Kosten der Wiederausladung und für den

zurückgelegten Theil der Reise Distanzfracht (§ 64 Absatz 2) 31
vergüten.

Muß der Frachtführer überwintern, so findet ein Rücktritt des

Absenders nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung nicht statt.
In diesem Falle ist der Absender zur Zurücknahme der Güter nur

nach den Bestimmungen der §8§ 36 bis 39 berechtigt.
§ 72. I71.] Auf Verlangen des Absenders ist demselben von

dem Frachtführer nach Verladung der Güter ein Ladeschein auszu-
stellen, durch welchen der Frachtführer sich zur Auslieferung der Güter
an den legitimirten Besitzer des Scheines verpflichtet. Das Verlangen

ist vor Beginn der Verladung der Güter zu stellen.

Der Ladeschein hat außer den im § 445 IArt. 4141 des Handels-
gesetzbuchs aufgeführten Angaben auch die Bezeichnung des Schiffes
zu enthalten, in welches die Güter verladen sind.

Wird der Ladeschein an die Order einer Person ausgestellt,

welche am Ablieferungsorte weder ihren Wohnsitz noch eine Nieder=
lassung hat, so kann der Frachtführer die Bezeichnung einer Melde-
adresse verlangen, bei welcher ihm nach der Ankunft am Ablieferungs-
orte die Person des Ladescheinbesitzers bekannt zu geben ist. Die

Meldeadresse ist auf dem Ladescheine zu vermerken. „

§ 73. Der Frachtführer haftet für die Richtigkeit der im

Ladescheine enthaltenen Bezeichnung der Zahl, des Maßes oder des
Gewichtes der verladenen Güter, es sei denn, daß durch den Zusatz:

„Zahl, Maß, Gewicht unbekannt“ oder durch einen gleichbedeutenden
Vermerk ersichtlich gemacht ist, daß die Güter dem Frachtführer nicht

zugezählt, zugemessen oder zugewogen sind.
Erklärt sich der Absender bereit, die Zuzählung, Zumessung

oder Zuwiegung der Güter auf seine Kosten vornehmen zu lassen,
so ist der Frachtführer nicht berechtigt, einen Zusatz der im Absatz 1

bezeichneten Art in den Ladeschein aufzunehmen.
Die Bestimmungen des 8 60 bleiben unberührt. »

§ 74. Der Frachtführer haftet für die Richtigkeit der im
Ladescheine enthaltenen Bezeichnung der Güter, sofern er nicht bewet ,
daß die Unrichtigkeit der Bezeichnung bei Anwendung der Sorgfalt
eines gewöhnlichen Frachtführers nicht zu erkennen war.

Sind dem Frachtführer die Güter in Verpackung oder in ge-

schlossenen Gefäßen übergeben und ist dies aus dem Ladescheine zu
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ersehen, so trifft den Frachtführer keine Verantwortlichkeit für die
richtige Bezeichnung des Inhalts, es sei denn, daß ihm eine bösliche

andlungsweise nachgewiesen wird.
§ 75. In den Fällen des § 73 Absatz 1 und des § 74

beschränkt sich die Haftung des Frachtführers auf den Ersatz des
einderwerths, welcher aus der Nichtübereinstimmung der Güter

mit der im Ladescheine enthaltenen Bezeichnung sich ergiebt. Fällt
n Frachtführer eine bösliche Handlungsweise zur Last, so hat er

den vollen Schaden zu ersetzen.

76. Uebernimmt derFrachtführer Güter, deren Beschädigung,
shlechte Beschaffenheit oder mangelhafte Verpackung bei der Ver—
la ung äußerlich erkennbar ist, so hat er den Mangel im Ladescheine

vermerken, widrigenfalls er dem Empfänger für den aus dem
(ungel sich ergebenden Minderwerth der Güter verantwortlich ist.

n 8 77. Für Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck haftet
er Schiffseigner, sofern das Gepäck von dem Schiffer oder einer

azu bestellten Person übernommen ist, in gleicher Weise wie der

rachtführer für Frachtgüter. 6

g Er hat wegen des Frachtgeldes ein Pfandrecht an dem Gepäck,
olunge dasselbe zurückbehalten oder hinterlegt ist. Die Wirkungen

nd die Geltendmachung des Pfandrechts bestimmen sich im Uebrigen
nach den für das Pfandrecht des Frachtführers an den Frachtgütern
geltenden Vorschriften.

Fünfter Abschnitt.

Haverei.

od 8 78. Große Haverei sind alle Schäden, welche einem Schiffe

beil der Ladung desselben oder beiden zum Zweck der Errettung
|l e aus der gemeinsamen Gefahr von dem Schiffer oder auf

sen Geheiß vorsätzlich zugefügt werden, sowie auch die durch solche
beaßregeln ferner verursachten Schäden einschließlich des Verlustes
dem racht für aufgeopferte Güter, desgleichen die Kosten, welche zu
von bezeichneten Zweck von dem Schiffer oder nach seiner Anweisung

Lnem der Ladungsbetheiligten aufgewendet werden.

getra E große Haverei wird von Schiff und Ladung gemeinschaftlich
das gen; die Havereivertheilung tritt jedoch nur ein, wenn sowohl
entw chiff als auch die Ladung und zwar jeder dieser Gegenstände

eder ganz oder theilweise wirklich gerettet worden sind.

derur e nicht zur großen Haverei gehörigen, durch einen Unfall
de achten Schäden und Kosten (besondere Haverei) werden von
allen lgenthümern des Schiffes und der Ladung, von jedem für sich

in getragen.

ledberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 44
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§ 79. Die Anwendung der Bestimmungen über große Haverel
wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Gefahr in Folge des Ver-
schuldens eines Dritten oder auch eines Betheiligten herbeigeführt ist.

Der Betheiligte, welchem ein solches Verschulden zur Last fällt,
kann jedoch wegen der ihm etwa entstandenen Schäden keine Ver-

gütung fordern und ist den Beitragspflichtigen für den Verlust ver-
antwortlich, welchen sie dadurch erleiden, daß der Schaden als große
Haoverei zur Vertheilung kommt.

Ist die Gefahr durch eine Person der Schiffsbesatzung ver-
schuldet, so trägt die Folgen dieses Verschuldens auch der Schiffs-
eigner nach Maßgabe der §8 3 und 4.

 8§80. Die Verpflichtung, von einem geretteten Gegenstande

beizutragen, wird dadurch, daß derselbe später von besonderer Haverei
betroffen wird, nur dann vollständig aufgehoben, wenn der Gegen-
stand ganz verloren geht.

§ 81. Der Anspruch auf Vergütung einer zur großen Haverei
gehörenden Beschädigung wird durch eine besondere Haverei, welche
den beschädigten Gegenstand später trifft, sei es, daß er von Neuem

beschädigt wird oder ganz verloren geht, nur insoweit aufgehoben,
als bewiesen wird, daß der spätere Unfall mit dem früheren nicht

allein in keinem Zusammenhange steht, sondern daß er auch den
früheren Schaden nach sich gezogen haben würde, wenn dieser ni
bereits entstanden gewesen wäre.

Sind jedoch vor Eintritt des späteren Unfalls zur Wiederher—
stellung des beschädigten Gegenstandes bereits Aufwendungen gemacht,
so bleibt rücksichtlich dieser der Anspruch auf Vergütung bestehen.

§ 82. In Bezug auf den Umfang der großen Haverei geltem
sofern die allgemeinen Voraussetzungen derselben vorhanden sind
die folgenden Bestimmungen: ,

1. Wenn Waaren, Schiffstheile oder Schiffsgeräthschaften über
Bord geworfen, Taue oder Segel weggeschnitten, Masten, Anker,

Ankertaue oder Ankerketten gekappt worden sind, so gehören zur
großen Haverei sowohl diese Schäden selbst, als die durch solche
Maßregeln an Schiff oder Ladung ferner verursachten Schäden

2. Wenn zur Erleichterung des Schiffes die Ladung ganz *
theilweise in Leichterfahrzeuge übergeladen worden ist, so gehor
zur großen Haverei sowohl der Leichterlohn, als der Schade
welcher bei dem Ueberladen in das Leichterfahrzeug oder bel

dem Rückladen in das Schiff der Ladung oder dem Schiffe zuf
gefügt worden ist, sowie der Schaden, welcher die Ladung an

dem Leichterfahrzeuge betroffen hat.
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Muß die Erleichterung im regelmäßigen Verlaufe der Reise
erfolgen, so liegt große Haverei nicht vor.

3. Wenn das Schiff absichtlich festgefahren ist, um das Sinken

desselben abzuwenden, oder wenn das Schiff absichtlich zum
Sinken gebracht ist, um eine Zerstörung desselben und der

Ladung durch Feuer zu verhüten, so gehören zur großen Haverei
sowohl die durch die Maßregel entstandenen Schäden als auch
die Kosten und Schäden der Abbringung oder Hebung.

Wird das Schiff nicht abgebracht oder gehoben oder wird
es nach der Abbringung oder Hebung als reparaturunfähig
befunden, so findet eine Havereivertheilung nicht statt.

Ist das Schiff gesunken, ohne daß dies zur Rettung von
Schiff und Ladung vorsätzlich herbeigeführt war, so gehören
zwar nicht die durch den Unfall veranlaßten Schäden, wohl
aber die zur gemeinsamen Hebung von Schiff und Ladung ver-

wendeten Kosten sowie die zu diesem Zweck dem Schiffe oder
der Ladung absichtlich zugefügten Schäden zur großen Haverei.

enn zur Abwendung einer durch Eisgang oder durch andere
Umstände verursachten Gefahr, zu deren Beseitigung die ord-

nungsmäßige Bemannung des Schiffes nicht ausreicht, Hülfs-
mannschaften oder Schleppdampfer angenommen werden, so ge-
hören die hierdurch entstehenden Kosten und Schäden zur großen
Haverei. Erfolgt die Annahme von Schleppdampfern oder Hülfs-

mannschaften im regelmäßigen Verlaufe der Reise, so liegt große
Haverei nicht vor.

" Wenn das Schiff wegen Eintritts des Winterfrostes gezwungen

ist, einen Zwischenhafen aufzusuchen, so gehören zur großen
Haverei die Kosten des Ein= und Auslaufens, die Schlepplöhne,
die Hafengebühren, die für die Bewachung des beladenen Schiffes
erforderlich gewordenen Kosten und, wenn zur Erleichterung des
Schiffes die Ladung ganz oder theilweise in Leichterfahrzeuge
übergeladen worden ist, der Leichterlohn, sowie der durch die

achterung entstandene Schaden gemäß der Bestimmung unter
r. 2.

wthS 83. Wird außer dem Falle des § 82 Nr. 5 das Schiff ge-
igt die Reise zu unterbrechen und an einem Zwischenorte liegen
eiben, so gehören die durch den Aufenthalt an diesem Orte ent-

t
stehenden Kosten und Schäden nicht zur großen Haverei.

Koste 84. Wenn durch die Auseinandersetzung unter den Betheiligten
en entstehen, so gehören auch diese Kosten zur großen Haverei.

gilt insbesondere von den Kosten für die Ermittelung der
" 44
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Schäden und für die Aufstellung der Rechnung über die große Haverei

(Dispache).
§ 85. In Bezug auf den Umfang und die Berechnung der

für die große Haverei zu beanspruchenden Vergütungen und der für
dieselbe zu leistenden Beiträge finden die auf die Seeschiffahrt bezüg-
lichen Bestimmungen der 88 709 bis 720, 722 bis 724 Art. 711

bis 722, 724 bis 7261] des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung.
Güter, welche sich zur Zeit des Havereifalles in einem Leichterfahr-
zeuge befunden haben (Handelsgesetzbuch 8 718 [Art. 720)), sind jedoch
nur unter der Voraussetzung beitragspflichtig, daß sie sich mit dem

Schiffe in Gefahr befunden haben. Auch findet bei der Ermittelung
des von der Ladung zu leistenden Beitrags (Handelsgesetzbuch §719
[Art. 7211) ein Abzug des Zolles für gerettete Güter nur insoweit

statt, als der Zoll noch nicht entrichtet ist.
Bei der Schadensberechnung bleiben die Beschädigungen und

Verluste außer Ansatz, welche betreffen:
1. diejenigen Güter, über die weder ein Frachtbrief oder Lade-

schein ausgestellt ist, noch das Manifest oder Ladebuch Aus-
kunft giebt;

2. die Kostbarkeiten, Gelder und Werthpapiere, welche dem Fracht-

führer nicht bezeichnet sind.
Die Ausnahme unter Nr. 1 gilt nicht für den Hafenverkehr.

§ 86. Die Vertheilung der Schäden erfolgt an dem Orte,

wo die Reise endet.

§ 87. Die Dispache ist von dem Schiffer unverzüglich auf-

zustellen.
Derselbe ist berechtigt und auf Verlangen eines Betheiligten vel-

pflichtet, die Aufstellung einem Sachverständigen (Dispacheur) zu über-
tragen. In Ermangelung eines für Havereifälle bei der Binnen-
oder Seeschiffahrt ein für allemal bestellten Dispacheurs hat au
Antrag das Amtsgericht eine geeignete Person als Dispacheur be-

sonders zu bestellen.
Jeder Betheiligte ist verpflichtet, die zur Aufstellung derDispache

erforderlichen Urkunden, soweit er sie zu seiner Verfügung hat, ins-
besondere Frachtbriefe, Ladescheine und Fakturen, dem Schiffer oder

Dispacheur mitzutheilen.
§ 88. Wird die Aufstellung der Dispache verzögert, so ist jeder

Betheiligte, unbeschadet seines Anspruchs auf Ersatz des durch die
Verzögerung entstandenen Schadens, befugt, die Aufstellung der Dis-
pache durch einen Dispacheur selbst zu veranlassen und zu betreiben.

§ 89. Die Vergütungsberechtigten haben wegen der von dem
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Schiffe zu entrichtenden Beiträge die Rechte von Schiffsgläubigern
88 102 bis 115).

„Auch in Ansehung der beitragspflichtigen Güter steht den Ver-
gütungsberechtigten an den einzelnen Gütern wegen des von diesen

zu entrichtenden Beitrags ein Pfandrecht zu. Das Pfandrecht kann
ledoch nach der Auslieferung der Güter nicht zum Nachtheile des

dritten Erwerbers, welcher den Besitz in gutem Glauben erlangt hat,
geltend gemacht werden.

Das an den beitragspflichtigen Gütern den Vergütungsberech-
tigten zustehende Pfandrecht wird für sämmtliche Berechtigte durch

en Frachtführer ausgeübt. Die Geltendmachung des Pfandrechts
durch den Frachtführer erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften, die
für das Pfandrecht des Frachtführers wegen der Fracht und der

Uslagen gelten. .

§ 00. Eine persönliche Verpflichtung zur Entrichtung des Bei-
trags wird durch den Havereifall nicht begründet.
 Der Empfänger beitragspflichtiger Güter wird jedoch, wenn

ihm bei der Annahme der Güter bekannt ist, daß davon ein Beitrag

zu entrichten sei, für den letzteren insoweit persönlich verpflichtet, als
z Beitrag, falls die Auslieferung nicht erfolgt wäre, aus den
Utern hätte geleistet werden können.

§y91. Der Schiffer darf Güter, auf welchen Havereibeiträge
haften, vor deren Berichtigung oder Sicherstellung nicht ausliefern,

idrigenfalls er für die Beiträge insoweit verantwortlich wird, als
diese, falls die Auslieferung nicht erfolgt wäre, aus den Gütern

etten geleistet werden können. #.
li Gegen Hinterlegung des beanspruchten Beitrags bei einer öffent—
ichen Hinterlegungsstelle hat die Auslieferung der Güter zu erfolgen.

6n Wird diese Hinterlegung verzögert, so ist der Schiffer berech-
igt, die Güter in einem öffentlichen Lagerhause oder in anderer

icherer Weise zu hinterlegen.

Sechster Abschnitt.

Zusammenstoß von Schiffen, Bergung und Hülfeleistung.

stoß 8 92. In Bezug auf die Schadensersatzpflicht beim Zusammen-
die #an Schiffen auf Flüssen oder sonstigen Binnengewässern finden
ges orschriften der 88 734 bis 739 [Art. 736 bis 7411 des Handels-

tehbuchs mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß an die
elle des Rheders der Schiffseigner tritt.

sa §93. Wird ein in Gefahr befindliches, von der Schiffsbe-
bung verlassenes Schiff, oder wird aus einem solchen, vom Unter-
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gange unmittelbar bedrohten Schiffe die Ladung ganz oder theilweise

geborgen, so hat der Berger Anspruch auf Bergelohn.
Wird außer den bezeichneten Fällen ein Schiff oder dessen

Ladung aus einer Schiffahrtsgefahr durch die Hülfe dritter Personen

gerettet, so haben diese Anspruch auf Hülfslohn.
Der Besatzung des Schiffes steht ein Anspruch auf Berge= oder

Hülfslohn nicht zu. ·

§ 94. In Ermangelung einer Vereinbarung wird die Höhe
des Berge= oder Hülfslohnes unter Berücksichtigung der Umstände

des Falles durch das Gericht nach billigem Ermessen festgesetzt.
Der Berge= und Hülfslohn umfaßt zugleich die Vergütung für

die Aufwendungen, welche zum Zweck des Bergens und Rettens ge-

schehen sind.
Nicht darin enthalten sind die Kosten und Gebühren der Be-

hörden, die Kosten für die Aufbewahrung, Erhaltung, Abschätzung
und Veräußerung der geborgenen oder geretteten Gegenstände, sowie

die auf diesen ruhenden Zölle und sonstigen Abgaben. „
Bei der Bestimmung des Betrages des Berge= oder Hülfslohnes

kommen insbesondere in Anschlag: der bewiesene Eifer, die ver—

wendete Zeit, die geleisteten Dienste, die geschehenen Aufwendungen,
die Zahl der thätig gewesenen Personen, die Gefahr, welcher die-
selben ihre Person, ihre Fahrzeuge oder ihre Geräthe ausgesekt
haben, sowie die Gefahr, welche den geborgenen oder geretteten
Gegenständen gedroht hat, und der nach Abzug der Kosten (Absatz 8)

verbliebene Werth derselben.
§ 95. Haben sich mehrere Personen an der Bergung oder

Hülfeleistung betheiligt, so wird der Berge- oder Hülfslohn unter
dieselben nach Maßgabe der persönlichen und sachlichen Leistungen
der Einzelnen vertheilt. »

Zur entsprechenden Theilnahme sind auch diejenigen berechtigt,
welche sich in derselben Gefahr der Rettung von Menschen unter—

zogen haben.
Wird ein Schiff oder dessen Ladung von einem anderen Schiffe

geborgen oder gerettet, so hat der Schiffseigner des letzteren einen
angemessenen Theil des Berge= oder Hülfslohnes zu beanspruchen-

§ 96. Auf Berge= und Hülfslohn hat keinen Anspruch:
1. wer seine Dienste aufgedrungen, insbesondere wer ohne Erla

niß des anwesenden Schiffers das Schiff betreten hat
2. wer von den geborgenen Gegenständen dem Schiffer, dem Eigen“

thümer oder der zuständigen Behörde nicht sofort Anzeige 9°“
macht hat. "

§ 97. Wegen der Bergungs= und Hülfskosten, einschließlich

ub-
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des Berge= und Hülfslohnes, stehen dem Gläubiger im Falle der
Rettung des Schiffes die Rechte der Schiffsgläubiger (88 102 bis
115) und im Falle der Rettung von Gütern ein Pfandrecht an

diesen zu. Geborgene Gegenstände können bis zur Sicherheitsleistung

zurückbehalten werden.

Die Pfandklage kann hinsichtlich des Schiffes und der Fracht
und, solange die Ladungsgüter noch nicht ausgeliefert sind, auch hin-

sichtlich dieser gegen den Schiffer gerichtet werden. Zuständig ist das
ericht, in dessen Bezirk die Bergung oder Hülfeleistung stattge-

unden hat.

§ 98. Nach Auslieferung der Güter kann das Pfandrecht nicht
zum Nachtheile eines dritten Erwerbers geltend gemacht werden,

elcher den Besitz der geborgenen oder geretteten Güter in gutem

auben erlangt hat.

§)99. Der Schiffer darf die Güter vor Befriedigung oder
Sicherstellung des Gläubigers nicht ausliefern, widrigenfallserdem

Gläubiger insoweit verantwortlich wird, als dieser, wenn die Aus-

leferung nicht bewirkt wäre, aus den Gütern hätte befriedigt werden
onnen.

Hat der Schiffseigner die Auslieferung der Güter angeordnet,
so finden die Vorschriften im 8 7 Absatz 2, 3 Anwendung.

§ 100. Eine persönliche Verpflichtung zur Entrichtung der
Vergungs- und Hülfskosten wird durch die Bergung oder Rettung

nicht begründet. .

Der Empfänger von Gütern wird jedoch, wenn ihm bei der

Annahme bekannt ist, daß davon Bergungs= oder Hülfskosten zu be-
richtigen sind, für diese Kosten insoweit persönlich verpflichtet, als sie,
falls die Auslieferung nicht erfolgt wäre, aus den Gütern hätte be-
dichtigt werden können.

ß Sind noch andere Gegenstände gemeinschaftlich mit den ausge—
ieferten Gütern geborgen oder gerettet, so geht die persönliche Haftung

the Empfängers nicht über den Betrag hinaus, welcher bei Ver-
Veilung der Kosten über sämmtliche Gegenstände auf die ausge-
leferten Güter fällt.

fs 8 101. Für die der See zunächst gelegenen Binnengewässer

fanden durch Verordnung der Landesregierungen hinsichtlich des Ver-
jüerens bei der Bergung und Hülfeleistung und hinsichtlich der zu-
Oendigen Behörden, sowie hinsichtlich der Behandlung der geborgenen
fürbenstände und der Festsetzung der Bergungs= und Hülfskosten die

werdie Seeschiffahrt geltenden Vorschriften für anwendbar erklärt
en.
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Siebenter Abschnitt.

Schiffsgläubiger.

§ 102. Die nachstehenden Forderungen gewähren die Rechte

eines Schiffsgläubigers:
1. die öfffentlichen Schiffs= und Schiffahrtsabgaben, insbesondere die

Brücken-, Schleusen-, Kanal= und Hafengelder;
2. die aus den Dienstverträgen herrührenden Forderungen der

3.
Schiffsbesatzung;
die Lootsengelder, sowie die Bergungs- und Hülfskosten, ein—
schließlich des Berge- und Hülfslohnes;

die Beiträge zur großen Haverei;
die Forderungen aus Geschäften, welche der Schiffer außer—

halb der im § 15 bezeichneten Orte zur Abwendung einer
dringenden Gefahr von Schiff oder Ladung geschlossen hat,
auch wenn der Schiffer Eigenthümer oder Miteigenthümer de

Schiffes ist;
.l die Forderungen wegen Nichtablieferung oder Beschädigung der

Ladungsgüter und des im 8 77 bezeichneten Reisegepäcks;
. die nicht unter eine der vorigen Nummern fallenden Forderungen

aus Rechtsgeschäften, welche der Schiffer als solcher kraft seiner
gesetzlichen Befugnisse (88 15, 16) und nicht mit Bezug auf
eine Vollmacht geschlossen hat, sowie die nicht unter eine der

vorigen Nummern fallenden Forderungen wegen Nichterfüllung
oder wegen unvollständiger oder mangelhafter Erfüllung eines

von dem Schiffseigner geschlossenen Vertrages, insofern dessen
Ausführung zu den Dienstobliegenheiten des Schiffers gehört

hat (§ 4 Nr. 2);
die Forderungen aus dem Verschulden einer Person der

Schiffsbesatzung (8 3, § 4 Nr. 3), auch wenn dieselbe Eigen-
thümer oder Miteigenthümer des Schiffes ist;

6. die Forderungen, welche der Berufsgenossenschaft nach den Vor-
schriften über die Unfallversicherung, der Versicherungsanstalt
nach den Vorschriften über die Invalidenversicherung und den
Gemeinden und Krankenkassen nach den Vorschriften über die

Krankenversicherung gegen den Schiffseigner zustehen.

8 103. Die Schiffsgläubiger haben an dem Schiffe nebst Zu-

behör ein Pfandrecht.
Das Pfandrecht ist gegen jeden dritten Besitzer des Schiffes

verfolgbar.
Die Befriedigung aus dem Pfande erfolgt auf Grund eines
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vollstreckbaren Titels nach den Vorschriften über die Zwangsvoll—

treckung.
8 104. Das Pfandrecht der Schiffsgläubiger erstreckt sich

außerdem auf die Bruttofracht derjenigen Frachtfahrt, aus welcher
ihre Forderung entstanden ist.

Für die im § 102 unter Nr. 2 aufgeführten Forderungen der
Schiffsbesatzung besteht ein Pfandrecht an der Fracht der sämmtlichen

rachtfahrten, welche unter den Dienstvertrag fallen, aus dem die

-korderungen entstanden sind.
Als Frachtfahrt gilt jede Reise, welche entweder auf Grund

anes neuen Frachtvertrages oder nach vollständiger Löschung der
adung angetreten wird.

f Der Fracht steht im Sinne dieses Abschnitts das für die Be—
sürerung von Personen zu entrichtende Fahrgeld und bei Schlepp-
chiffen der Schlepplohn gleich.
 8§ 105. Das einem Schiffsgläubiger zustehende Pfandrecht

gilt in gleichem Maße für Kapital, Zinsen und Kosten.
§ 106. Von den im § 102 unter Nr. 1 bis 5 aufsgeführten

Forderungen gehen die eine spätere Frachtfahrt betreffenden denjenigen
Oor, welche eine frühere Frachtfahrt betreffen. Zu den die letzte

drachtfahrt betreffenden Forderungen werden auch diejenigen gerechnet,
elche nach Beendigung dieser Frachtfahrt entstanden sind.

S „Für die im § 102 unter Nr. 2 aufgeführten Forderungen der
a Oifsbesatzung bestimmt sich das Vorzugsrecht nach der letzten Fracht-
ahrt, welche unter den Dienstvertrag fällt, aus dem die Forderungen

entstanden sind.

F 8 107. Die Rangordnung der Forderungen, welche dieselbe
achtfahrt betreffen oder als dieselbe Frachtfahrt betreffend anzu—

deen sind (8 106), bestimmt sich durch die Nummernfolge, in welcher
Forderungen im 8§ 102 aufgeführt sind.

hab on den unter Nr. 1, 2, 4 und 5bezeichneten Forderungen
oh en die unter derselben Nummer aufgeführten den gleichen Rang

ne Rücksicht auf die Zeit ihrer Entstehung.

entst on den unter Nr. 3 bezeichneten Forderungen geht die später
sind andene der früher entstandenen vor; die gleichzeitig entstandenen
des gleichberechtigt. Forderungen, welche aus Anlaß eines und

selben Nothfalles entstanden sind, gelten als gleichzeitig entstanden.

stehe . Die im 8 102 unter Nr. 6 bezeichneten Forderungen
n allen übrigen Forderungen von Schiffsgläubigern, ohne Rück—
auf die Zeit ihrer Entstehung, nach.

ran 8 109. Das Pfandrecht des Schiffsgläubigers hat den Vor-
6 vor den sonstigen Pfandrechten an Schiff oder Fracht, für die
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im § 102 unter Nr. 4 bis 6 aufgeführten Forderungen jedoch hin-

sichtlich des Schiffes nur insoweit, als jene Pfandrechte nicht früher

entstanden sind.
Soweit hiernach die sonstigen Pfandrechte an dem Schiffe der

Forderung eines Schiffsgläubigers vorgehen, haben sie zugleich den
Vorrang vor den dieser Forderung nachstehenden Forderungen anderer

Schiffsgläubiger.
Erleidet ein Schiffsgläubiger, welchem der Schiffseigner nur

mit Schiff und Fracht haftet, dadurch einen Ausfall an seiner
Forderung, daß seinem Pfandrecht an dem Schiffe das Pfandrecht
eines Gläubigers vorgeht, der nicht Schiffsgläubiger ist, so wird

der Schiffseigner in Höhe dieses Ausfalles persönlich verpflichtet.
§ 110. I1I11.] Wird außer dem Falle der Zwangsversteigerung

das Schiff veräußert, so ist der Erwerber berechtigt, die Ausschließung
der unbekannten Schiffsgläubiger mit ihren Pfandrechten im Wege

des Aufgebotsverfahrens zu beantragen.
§ 111. I112.] Die Vorschrift des § 110 findet keine An-

wendung, wenn nur der Antheil eines Miteigenthümers des Schiffes

den Gegenstand der Veräußerung bildet.
§ 112. I113.] Das Pfandrecht der Schiffsgläubiger an der

Fracht ist so lange wirksam, als die Fracht noch aussteht oder die
Frachtgelder in den Händen des Schiffers sind. Dies gilt auch im

Falle einer Abtretung der Frachtforderung.
Insoweit der Schiffseigner die Fracht eingezogen hat, haftet er

den Schiffsgläubigern, welchen dadurch das Pfand ganz oder zum
Theil entgeht, persönlich, und zwar einem jeden in Höhe desjenigen
Betrages, welcher für denselben bei Vertheilung des eingezogenen
Betrages nach der gesetzlichen Rangordnung sich ergiebt. „

Dieselbe persönliche Haftung des Schiffseigners tritt ein in
Ansehung der am Abladungsorte zur Abladungszeit üblichen Fracht

für Güter, welche für seine Rechnung abgeladen sind.
Hat der Schiffseigner die Fracht zur Befriedigung eines oder

mehrerer Gläubiger, welchen ein Pfandrecht an derselben zustand,
verwendet, so ist er den Gläubigern, welchen der Vorzug gebühr
hätte, nur insoweit verantwortlich, als erwiesen wird, daß er die-

selben wissentlich verkürzt hat.
§ 113. [114.] Insoweit bei der Zwangsversteigerung oder

bei einer sonstigen Veräußerung des Schiffes der Schiffseigner das

Kaufgeld eingezogen hat, haftet er den Schiffsgläubigern, deren

Pfandrechte in Folge der Zwangsversteigerung oder in Folgeeine

1 Vgl. zu HGB 8 765 S. 314.
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nach 8 110 eingeleiteten Aufgebotsverfahrens erloschen sind, persön—
lich in gleicher Weise, wie im Falle der Einziehung der Fracht.

8 114. I115.] Sendet der Schiffseigner, nachdem er von der

Vorderung eines Schiffsgläubigers, für welche er nur mit Schiff und
Fracht haftet, Kenntniß erhalten hat, das Schiff zu einer neuen

eise aus, ohne daß dies zugleich im Interesse des Gläubigers ge-
oten war, so wird er für die Forderung in Höhe desjenigen Be-

trages auch persönlich verpflichtet, welcher für den Gläubiger sich
ergeben haben würde, falls der Werth, den das Schiff bei Antritt

der Reise hatte, unter die Schiffsgläubiger nach der gesetzlichen Rang-
ordnung vertheilt worden wäre.

Bis zum Beweise des Gegentheils wird angenommen, daß der
Gläubiger bei dieser Vertheilung seine vollständige Befriedigung

erlangt haben würde.
 § 115. I116.] Die Vergütung für Aufopferung oder Be-

schädigung in Fällen der großen Haverei tritt für die Schiffsgläubiger
an Stelle des Gegenstandes, für den die Vergütung bestimmtt ist.

Dasselbe gilt von der Entschädigung, die wegen des Verlustes
oder der Beschädigung des Schiffes oder wegen der durch Verlust
oder Beschädigung von Gütern herbeigeführten Entziehung der Fracht
dem Schiffseigner von demjenigen gezahlt werden muß, welcher den
Schaden durch eine rechtswidrige Handlung verursacht hat.

Hat der Schiffseigner die Vergütung oder Entschädigung ein—
gezogen, so haftet er in Höhe des eingezogenen Betrages den Schiffs-
glärbigern persönlich in gleicher Weise wie den Gläubigern einer
Neise im Falle der Einziehung der Fracht (8 112).

§ 116. I117.]) Die wegen der Beiträge zur großen Haverei und

Bergungs- und Hülfskosten auf den Ladungsgütern haftenden
Pfandrechte gehen den im § 443 [Art. 411|] des Handelsgesetzbuchs be-
zeichneten Pfandrechten vor. Unter den ersteren Pfandrechten hat das

ater entstandene vor dem früher entstandenen den Vorzug; die gleich-

nettig entstandenen sind gleichberechtigt; Forderungen, welche aus
nlaß desselben Nothfalles entstanden sind, gelten als gleichzeitig

entstanden.
" In den Fällen der großen Haverei oder des Verlustes oder der

eschädigung durch rechtswidrige Handlungen finden die Vorschriften
V 115 entsprechende Anwendung.

Achter Abschnitt.

Verjährung.
§ 117. II18.] Mit dem Ablaufe eines Jahres verjähren:
die öffentlichen Schiffs= und Schiffahrtsabgaben, insbesondere

le Brücken-, Schleusen-, Kanal= und Hafengelder;

der
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2. die aus den Dienstverträgen herrührenden Forderungen der

Schiffsbesatzung;
die Lootsengelder;
 die Bergungs= und Hülfskosten einschließlich des Berge= und

Hülfslohnes;
die Beiträge zur großen Haverei;
die Forderungen aus Geschäften, welche der Schiffer kraft seiner
gesetzlichen Befugnisse (88 15, 16) und nicht mit Bezug auf
eine Vollmacht geschlossen hat;

7. die Forderungen aus dem Verschulden einer Person der Schiffs-

besatzung (§ 3, § 4 Nr. 3, 88 7, 92).

§ 118. (119.) Die Verjährung beginnt mit dem Schlusse des

Jahres, in welchem die Forderung fällig geworden ist.

Oo

**

Neunter Abschnitt.

Schiffsregister.

§ 119. I120.] Für Dampfschiffe und andere Schiffe mit eigener
Triebkraft, deren Tragfähigkeit mehr als 15000 Kilogramm beträgt,
sowie für sonstige Schiffe mit einer Tragfähigkeit von mehr als

20000 Kilogramm sind Schiffsregister zu führen.

§ 120. I121.] Das Schiffsregister wird bei dem zur Führung

des Handelsregisters zuständigen Gerichte geführt. -

Die Landesregierungen sind befugt, die Führung des Registers
für die Bezirke mehrerer Gerichte einem von diesen zu übertragen
oder mit derselben da, wo die Führung der Register für Seeschiffe

anderen Behörden obliegt, die letzteren zu betrauen.
§ 121. 1122.) Das Schiffsregister ist öffentlich; die Einsicht ist

während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet. Von
den Eintragungen können gegen Erlegung der Kosten Abschriften

gefordert werden, die auf Verlangen zu beglaubigen sind.
§ 122. I123.] Jedes Schiff ist bei der Registerbehörde des

Heimathsortes zur Eintragung in das Schiffsregister anzumelden-
§ 123. I124.] Die Verpflichtung zur Anmeldung liegt dem

Eigenthümer des Schiffes und, wenn mehrere Miteigenthümer vor—
handen sind, einem jeden von ihnen ob. »

Bei einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
oder einer Aktienkommanditgesellschaft sind die persönlich haftenden
Gesellschafter, bei einer juristischen Person, einer Aktiengesellschaft
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer eingetragenen
Genossenschaft die gesetzlichen Vertreter zur Anmeldung verpflichtet.
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Sind mehrere Verpflichtete vorhanden, so genügt die Anmeldung
urch einen von ihnen.

8 124. [125.] Die Anmeldung muß enthalten:
1. die Gattung und das Material sowie den Namen, die Nummer

oder die sonstigen Merkzeichen des Schiffes;
2. die Tragfähigkeit und bei Dampfschiffen oder sonstigen Schiffen

mit eigener Triebkraft die Stärke des Motors;
die Zeit und den Ort der Erbauung;
den Heimathsort;
den Namen und die nähere Bezeichnung des Eigenthümers oder
der Miteigenthümer und im letzteren Falle die Größe des An-

theiles eines jeden Miteigenthümers; bei Handelsgesellschaften
genügt, auch soweit sie nicht juristische Personen sind, die An-
gabe der Firma und des Sitzes der Gesellschaft;

den Rechtsgrund, auf welchem das Eigenthum oder die Eigen-

thumsantheile beruhen.
Die Angaben sind glaubhaft zu machen.

8 125. 1126.] Jedes Schiff wird in das Schiffsregister unter

besonderen Ordnungsnummer eingetragen.
 Die Eintragung hat die im § 124 bezeichneten Angaben und

en Tag der Eintragung zu enthalten.

6 Ueber die Eintragung wird von der Registerbehörde eine Urkunde
chiffsbrief) ertheilt, in welche der vollständige Inhalt der Eintragung

ufzunehmen ist.

T 8 126. L127.] Wenn Veränderungen in den eingetragenen
hatsachen oder Rechtsverhältnissen eintreten oder wenn das Schiff

* runde geht oder reparaturunfähig wird, so ist dies zur Ein-
agung in das Schiffsregister anzumelden.

sch „In Bezug auf die Verpflichtung zur Anmeldung finden die Vor—
boriften der §§ 123, 124 entsprechende Anwendung. Zur Anmeldung

. Veräußerung des Schiffes oder eines Antheiles an demselben ist

rverber verpflichtet.

tra Der Schiffsbrief ist mit der Anmeldung einzureichen; die Ein—
gung wird auf demselben durch die Registerbehörde vermerkt.

bes Om Falle der Verlegung des Heimathsortes aus dem Register-

arte hat die Registerbehörde nach Vollzug der Eintragung den
ne iffsbref mit einer beglaubigten Abschrift des Registerinhalts der

en Registerbehörde zur Bewirkung der Eintragung zu übersenden.

obli 8 127. [128.] Das Gericht hat die Betheiligten zu den ihnen
egenden Anmeldungen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

Das Verfahren bestimmt sich nach den Vorschriften, welche für

ES

einer
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die Verhängung von Ordnungsstrafen in Betreff der Anmeldungen

zum Handelsregister gelten.

§ 128. 1129.] Die Landesregierungen können bestimmen, daß

auch Schiffe von einer geringeren als der im § 119 bezeichneten
Tragfähigkeit in das Schiffsregister einzutragen sind. Auf die An-

meldung und Eintragung solcher Schiffe finden die Bestimmungen
dieses Abschnitts gleichfalls Anwendung.

§ 129. I130.] Schiffe, welche beim Inkrafttreten dieses Gesetzes
in ein nach den Landesgesetzen geführtes Register für Binnenschiffe
eingetragen sind, bedürfen keiner erneuten Eintragung.

Hinsichtlich der diese Schiffe betreffenden Eintragungen gelten
die bezeichneten Register als Schiffsregister im Sinne des gegen-

wärtigen Gesetzes

Zehnter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

. 130. I138.]) In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen
durch Klage oder Widerklage ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes
geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung letzter
Instanz im Sinne des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichts-

verfassungsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen.
§ 131. I139.] Bei Schiffen, welche nur zu Fahrten innerhalb

desselben Ortes bestimmt sind, finden auf das Rechtsverhältniß des

Schiffers, sowie auf die Beförderung von Gütern die Bestimmungen
in § 8 Absatz 4, §§ 15 bis 19, 27 bis 57 und § 72 Absatz 1 keine

Anwendung.
Durch die Landesregierungen kann bestimmt werden, daß Fahrten

zwischen benachbarten Orten der Fahrt innerhalb desselben Ortes im
Sinne des ersten Absatzes gleichstehen.

Auf Schiffahrtsbetriebe, welche im Anschlusse an den Eisenbahn-
verkehr geführt werden und der staatlichen Eisenbahnaussichtsbehörde
unterstellt sind, finden die vorhergehenden Bestimmungen dieses Ge-
setzes keine Anwendung.

Das Gleiche gilt bezüglich des Betriebes von Fähranstalten,
soweit nicht der Betrieb mittelst frei schwimmender Schiffe stattfindet.

§ 132. I140.] Der Bundesrath ist befugt, Bestimmungen über
den Befähigungsnachweis der Schiffer und Maschinisten für Binnen-
schiffe zu treffen. Bezüglich der Schiffahrt auf Seen, welche keine
fahrbare Verbindung mit einer anderen Wasserstraße haben, steht
die Befugniß der Landesregierung zu.

Wer den Bestimmungen zuwider das Gewerbe eines Schiffers
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oder Maschinisten ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark bestraft.

§ 133. I141.]) Welche Behörden in jedem Bundesstaate unter
der Bezeichnung „höhere Verwaltungsbehörde“ im Sinne dieses Ge-

sebes zu verstehen sind, wird durch die Zentralbehörde des Bundes—

taates bekannt gemacht.

XIV

Gesetz, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der

Flößerei.

Vom 15. Juni 1895. (RGBl 341.)

81. Floßführer ist, wer ein Floß auf Flüssen oder sonstigen
Binnengewässern führt, gleichviel, ob er bei einem Unternehmer,

elcher die Beförderung des Floßes übernommen hat (Frachtflößer),
dder. bei dem Eigenthümer des Floßes in Dienste steht, oder ob er

ie Beförderung des Floßes selbst als Frachtflößer übernommen hat.
§ 2. Der Floßführer ist verpflichtet, bei seinen Obliegenheiten,

namentlich bei der Erfüllung der von ihm auszuführenden Verträge,
ie Sorgfalt eines ordentlichen Floßführers anzuwenden.

Er haftet für jeden durch die Vernachlässigung dieser Sorgfalt
entstandenen Schaden nicht nur dem Dienstherrn, sondern auch dem

ender und dem Empfänger des Floßes, sowie den Personen der
oßmannschaft, es sei denn, daß er auf Anweisung des Dienstherrn

gehandelt hat.
Auch in dem letzteren Falle bleibt der Floßführer verantwortlich,

in er es unterlassen hat, dem Dienstherrn die nach Lage des

Kalles erforderliche Aufklärung zu ertheilen, oder wenn ihm eine
rafbare Handlung zur Last fällt.

r 3. Der Floßführer hat vor Antritt der Reise dafür zu
areer, daß das Floß fest und dauerhaft verbunden, gehörig aus-

herüstet, insbesondere mit den nöthigen Reserveausrüstungsgegenstän—
en versehen und hinreichend bemannt ist.

de Dauert die Reise voraussichtlich so lange, daß ein Uebernachten
u loßmannschaft auf dem Floße nöthig ist, so muß das letztere

it einem Schlafraume versehen sein.

zeu 4. Der Floßführer hat vor Antritt der Reise sich zu über-
e gen, daß die Angaben über Stückzahl und Länge der Hölzer in

ccer auf die Beförderung bezüglichen Urkunden (Frachtbrief, Liefer-
ein) richtig sind, und die Aenderung unrichtiger Angaben herbei-

wen
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